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KüstenKlima
Klimaschutz und Klimaanpassung 
an der deutschen Küste – 
Handlungsmöglichkeiten durch räumliche 
Planung und Küstenmanagement

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des UFOPLAN-Vorhabens „Abstim-
mung der Belange von Klimaschutz und Klimaanpassung bei der 
nachhaltigen Nutzung und beim Schutz von Flächen und Ressourcen 
an der deutschen Küste – Handlungsmöglichkeiten des Integrierten 
Küstenzonenmanagements (IKZM) und der raumbezogenen Planung 
auf der Grundlage von Fallstudien“ (Förderkennzeichen 3711 16 105) 
zusammen. Der Bericht steht auf der Internetseite www.küstenklima.de 
zum Download zur Verfügung.
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Der Klimawandel stellt für die nachhaltige Entwicklung der Küstenzo-
nen eine große Herausforderung dar und erfordert sowohl Maßnah-
men zum Klimaschutz als auch zur Anpassung an den Klimawandel. 
Angesichts des heute bereits hohen und künftig weiter zunehmen-
den Nutzungsdrucks durch Siedlungstätigkeit, Landwirtschaft und 
Tourismus in den Küstengebieten erfordert die wirksame Umsetzung 
räumlicher Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung eine 
umfassende Abstimmung mit anderen Handlungsfeldern und Land-
nutzungen, um Nutzungskonflikte möglichst zu vermeiden oder 
zu minimieren. Viele der bereits bestehenden Konflikte werden sich 
durch die Folgen des Klimawandels oder durch die notwendigen Maß-
nahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung verschärfen. Ebenso 
können aber auch Synergien auftreten (siehe Kapitel 2).

Im Projekt KüstenKlima wurden im Wechselspiel zwischen wissen-
schaftlicher Analyse und breiter Akteursbeteiligung am Beispiel von 
vier Fallbeispielen Handlungsansätze und Empfehlungen erarbeitet, 
wie die räumliche Planung und Integriertes Küstenzonenmanage-
ment (IKZM) zur Abstimmung der unterschiedlichen Nutzungsan-
sprüche an den Raum beitragen können.

Die räumliche Planung und IKZM haben hierzu bereits eine Reihe von 
Handlungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 3). So kann die Raumordnung 
mit ihrer querschnittsorientierten Ausrichtung und ihren formellen 
und informellen Instrumenten auf Landes- und regionaler Ebene z. B. 
durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sowie 
Eignungsgebieten sowohl zur Anpassung an den Klimawandel, als 
auch zum Klimaschutz beitragen. Dieser landes- und regionalplane-
rische Rahmen muss anschließend auf der Ebene der kommunalen 
Bauleitplanung umgesetzt werden. Dabei müssen bestehende Inte-
ressenkonflikte zwischen Nutzungsansprüchen sowie mit Schutzin-
teressen gelöst werden. Bei deren Abwägung in Planungsprozessen 
kommt der frühzeitigen Beteiligung und der Kommunikation mit und 
zwischen unterschiedlichen Akteuren eine wichtige Bedeutung zu. 
Hierbei kann IKZM als informeller, flexibler Managementansatz das 
gesetzlich verankerte raumordnerische Planungsinstrumentarium er-
gänzen. Es können verschiedene Methoden zur Durchführung von Dia-
logprozessen angewandt werden (siehe Kapitel 4).

1.0 
Das Vorhaben KüstenKlima

Kurzfassung

1.0 Das Vorhaben KüstenKlima
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Der Arbeitsprozess im Vorhaben KüstenKlima

Einen Schwerpunkt des Vorhabens KüstenKlima bildete die Arbeit in 
Fallbeispielen. In vier Regionen wurden jeweils unterschiedliche Fo-
kusthemen bearbeitet, die sich an konkreten Problemstellungen und 
spezifischen Herausforderungen vor Ort orientieren und wesentliche 
Handlungsbereiche zur Umsetzung wirksamer Maßnahmen zu Kli-
maschutz und Klimaanpassung im Küstenraum repräsentieren (siehe 
Kapitel 6):
 ·  Landkreis Aurich: Problematik der Binnenentwässerung sowie Kon-

flikte bei der planerischen Steuerung von Flächen zur Klei- und 
Sandgewinnung.

 ·  Kieler Förde & Lübecker Bucht: Zukunftsfähige Strategien für die 
Küstenentwicklung angesichts des Klimawandels.

 ·  Amt Eiderstedt: Landnutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft, 
Naturschutz und Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung des Kli-
mawandels.

 ·  Vorpommern: Konsequenzen des Meeresspiegelanstiegs für die 
Siedlungs- und Landnutzungsentwicklung.

Dialog als Leitgedanke

In Entsprechung zu der IKZM-Philosophie standen der Dialog und die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen und kommunalen 
Akteuren im Mittelpunkt. Sie wurden über viele Vor-Ort-Termine, Ex-
pertengespräche und Workshops in die Arbeit eingebunden. Dabei 
ging es in einer ersten Phase darum, die Akteure mit ihren spezifischen 
Interessen „abzuholen“ und die Bedeutung des Klimawandels für die 
Fallstudienräume herauszuarbeiten.

Gutachterliche Analysen als Arbeitsbasis

Um einen zielgerichteten Dialogprozess zu ermöglichen und eine 
gemeinsame inhaltliche Informationsbasis zu schaffen, analysierte 
das vom Umweltbundesamt beauftragte Gutachterteam aus Institut 
Raum & Energie und dem Ecologic Institut in einer zweiten Phase die 
Betroffenheit durch Auswirkungen des Klimawandels, die Ziele und 
Potenziale für den Klimaschutz, vorhandene Planwerke und Konzepte 
hinsichtlich ihrer Aussagen zu Klimaschutz, Klimaanpassung, Küsten-
schutz und IKZM sowie die spezifischen Problemstellungen und Kon-
fliktsituationen in den einzelnen Fallbeispielen. 

Dialogorientierte Erarbeitung von Handlungsoptionen

Die Ergebnisse wurden dann in der dritten Phase in den Dialogprozess 
mit den Akteuren eingespeist. Je nach Ausgangssituation und Eskala-
tionsgrad der Konflikte in den Fallbeispielen kamen unterschiedliche 
methodische Dialogformate zum Einsatz. So wurden ein Planspiel und 
ein Mediationsverfahren sowie Backcasting- und Szenario-Workshops 
erfolgreich durchgeführt, in denen die Akteure gemeinsam Hand-
lungsoptionen für die Lösung der bestehenden Konflikte und für eine 
nachhaltige Entwicklung der Küstenzonen entwickelten (siehe Kapi-
tel 5).

Ergebnisse und Produkte

Für jedes Fallbeispiel wurden ausführliche Ergebnisberichte mit den 
Ausgangsbedingungen, Konflikten und Handlungsoptionen sowie 
plakative Faltblätter zur Information und Sensibilisierung der regiona-
len Akteure erarbeitet. Diese wurden in den Fallregionen breit verteilt 
und stießen auf eine große Resonanz und Nachfrage. Sie können auf 
der Internetseite des Projektes unter www.küstenklima.de herunterge-
laden werden. Die Erkenntnisse und erarbeiteten Ergebnisse sollten 
nun von den Akteuren genutzt, die initiierten Prozesse verstetigt und 
die Zusammenarbeit zwischen ihnen gelebt werden:
 ·  So sollten im Landkreis Aurich gemeinsam neue, flexible Konzep-

te entwickelt werden, um die Entwässerung der hinter dem Deich 
liegenden Flächen angesichts zunehmender Niederschläge zu ge-
währleisten, z. B. durch innovative technische Lösungen, die Siche-
rung zusätzlicher Flächen für den Wasserrückhalt und angepasste 
landwirtschaftliche Nutzungsformen. Für einen notwendig wer-
denden Ausbau von Deichen müssen Klei- und Sandentnahme-
stellen planerisch gesichert werden.

 ·  Im Amt Eiderstedt sollte zur Lösung und Minderung der bestehen-
den Konflikte zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wasser-
wirtschaft das vorhandene Abstimmungsgremium, der Arbeitskreis 
für das Vogelschutzgebiet Eiderstedt, gestärkt werden. Er sollte alle 
wichtigen Interessengruppen einbeziehen und sich zu einem 
„lokalen Aktionsbündnis“ weiterentwickeln. Neben den überwie-
gend naturschutzfachlichen Themen sollten seine Mitglieder auch 
Themenstellungen wie den Tourismus oder den Aufbau regionaler 
Vermarktungsstrukturen in der Landwirtschaft aufgreifen und ge-
meinsam Projekte entwickeln und umsetzen, die allen Beteiligten 
einen Nutzen bringen. Nicht zuletzt muss der Arbeitskreis die Er-
folge der gemeinsamen Abstimmung und von umgesetzten Pro-
jekten kommunizieren, um seine Arbeit stärker in die Öffentlichkeit 
zu tragen.

 ·  Im Fallbeispiel Kieler Förde & Lübecker Bucht sollten innovative Hand-
lungsoptionen in den Bereichen Küstenschutz und Strandmanagement 
durch ein interdisziplinäres und ebenenübergreifendes Pilotpro-
jekt erprobt und umgesetzt werden. Im Bereich der Kieler Bucht 
besteht durch das 2010 gegründete Klimabündnis Kieler Bucht be-
reits eine pilothafte Modellregion. Auch auf Basis der Arbeit im Pro-
jekt KüstenKlima konnte eine weitere Finanzierung bis März 2016 
durch das Bundesumweltministerium sichergestellt werden. Im Be-
reich der Lübecker Bucht fehlt bisher aus finanziellen Gründen ein 
solches Pilotprojekt. Daher wollen die dortigen Akteure die durch 
das Projekt KüstenKlima initiierte Vernetzung mit dem Klimabünd-
nis Kieler Bucht vertiefen.

 ·  In der Region Vorpommern erfordern die Veränderungen durch 
den Klimawandel eine Anpassung der Landnutzung im Küsten-
bereich, zu deren Gestaltung die zukünftige Ausrichtung, Organi-
sation und Finanzierung von Küstenschutz und Küstenentwicklung 
von großer Bedeutung sind. So sollten die Zuständigkeiten im Küs-
tenschutz und seine Finanzierung für die Landesebene sowie die 
kommunale Ebene explizit geregelt werden. Geprüft werden soll-
te die Einrichtung von fach- und ebenenübergreifenden und mit 
entsprechenden Finanzmitteln ausgestatteten Küstenschutzver-
bänden, auf die anstehende lokale Aufgaben des Küstenschutzes 
übertragen werden. Sie können integrierte, gemeindeübergreifen-

1.0
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de Strategien zur Küstenentwicklung für Teilräume erstellen und 
ihre Umsetzung begleiten.

Aus den Erkenntnissen der Arbeit in den Fallbeispielen wurden über-
greifende Empfehlungen zur Durchführung eines IKZM sowie für die 
räumliche Planung angesichts des Klimawandels abgeleitet (siehe Ka-
pitel 7).
Die Arbeit in den vier Fallbeispielen hat verdeutlicht, dass ein IKZM 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung von Maßnahmen zu Klima-
schutz und Klimaanpassung im Küstenraum leisten kann, indem durch 
Dialogprozesse Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst werden. Daher 
sollten themenbezogene IKZM-Prozesse in den deutschen Küstenzo-
nen intensiviert werden. Eine zentrale Koordination auf Landes- oder 
Bundesebene kann dazu beitragen, die verschiedenen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel im Küstenbereich von der lo-
kalen bis zur bundesweiten Ebene zu bündeln.
Der Aufgabe gemäß § 2 Abs. 6 Raumordnungsgesetz (ROG), „den 
räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes […] Rechnung zu tra-
gen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen“, wird die räumliche Planung trotz Handlungsmöglichkeiten 
bisher noch nicht umfassend gerecht. Künftig sollten Klimaschutz und 
Klimaanpassung in der räumlichen Planung im Küstenbereich auf allen 
Ebenen und in allen Planungsentscheidungen berücksichtigt werden. 
Insbesondere erfordert im Küstenbereich der ansteigende Meeres-
spiegel eine planerische Vorsorge 
 ·  zur Sicherung von Flächen für den Küstenschutz z. B. für den  Aus-

bau von Deichen, die Klei- und Sandentnahme und die Schaffung 
von Überschwemmungsflächen,

 ·  zur Anpassung und ggf. Aufgabe von Landnutzungen und Infra-
strukturen sowie 

 ·  zur Vermeidung neuer Risiken z. B. durch ein Verbot von Bautätig-
keiten in Überschwemmungsgebieten.

Da in den Fallstudien immer wieder deutlich wurde, dass für die Um-
setzung von Maßnahmen oft die finanziellen Mittel fehlen, werden 
zusätzlich in Kapitel 7 Hinweise zur Finanzierung von Maßnahmen zu 
Klimaschutz und Klimaanpassung sowie zur Durchführung von IKZM-
Prozessen gegeben.
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The KüstenKlima (CoastClimate) project – Abstract 

Climate change poses a strong challenge to the sustainable develop-
ment of coastal zones. It requires the implementation of measures for 
climate protection as well as for the adaptation. In view of the already 
high and increasing pressure caused by new settlements, agriculture 
and tourism in coastal areas, a comprehensive coordination with other 
sectors and land uses is necessary to avoid or minimise conflicts, as 
well as to effectively implement spatial measures for climate protec-
tion and climate adaptation. Many of the existing conflicts will be ex-
acerbated by the climate change impacts or the necessary measures 
taken for climate protection and climate adaptation. At the same time, 
however, synergies are also possible (see chapter 2).

Within the KüstenKlima project, practical approaches and recom-
mendations on four practice examples have been elaborated 
through an inter-play between scientific analysis and broad sta-
keholder participation. These approaches and recommendations 
show how spatial planning and Integrated Coastal Zone Manage-
ment (ICZM) can alleviate conflicting demands on the space.

The use of spatial planning and ICZM has already provided a series of 
practical approaches (see chapter 3). Spatial planning, with its cross-
sectoral approach and its formal and informal instruments on the fe-
deral and regional level, can support adaptation to climate change, as 
well as climate protection by, for example, designation of ecological 
compensation areas or suitable areas for renewables. This federal and 
regional planning framework must be implemented on the level of 
local land-use planning afterwards. Here, existing conflicts between 
different interests of uses and protection must be solved. During the 
deliberation of planning processes, stakeholder participation and com-
munication with and between different players are key. Here ICZM, an 
informal and flexible management approach, can complete the legally 
consolidated spatial planning framework. Different methods to imple-
ment dialogue processes can be applied (see chapter 4). 

The working process of the KüstenKlima project

One emphasis of the KüstenKlima project was on case studies. In 
four regions, work has been done on different focus topics. These to-
pics were orientated along specific problems and challenges on the 
ground, and represented important areas of action for the implemen-
tation of effective measures for climate protection and adaptation in 
coastal areas (see chapter 6). These consisted of:
 ·  Administrative district Aurich: Issue of inland drainage, as well as 

conflicts in the planning management of areas for clay and sand 
extraction.

 ·  Kiel Fjord and Lübeck Bight: Sustainable strategies for coastal deve-
lopment in view of climate change.

 ·  Office Eiderstedt: Land-use conflicts between agriculture, nature 
protection and water management, while taking into account cli-
mate change.

 ·  Western-Pomerania: Consequences of sea level rise for the deve-
lopment of settlements and land use.

Dialogue as a guiding principle

In accordance with ICZM philosophy, dialogue and collaboration with 
different regional and local stakeholders comprised the main focus. 
Stakeholders have been closely involved throughout the whole pro-
cess, with many face-to-face meetings, expert interviews and work-
shops. The intention of this first phase was to hear more about the 
specific interests of stakeholders, and to analyse how significant clima-
te change is for the case study region.

Expert analyses as a working basis

To enable focused dialogue processes and to produce a common 
contextual information basis, during a second phase an independent 
expert team from Institute Raum & Energie and Ecologic Institute, sub-
contracted by the Federal Environmental Agency (UBA), analysed the 
impact of climate change, the aims and potentials for climate protec-
tion, existing planning instruments and concepts with regard to cli-
mate protection, adaptation, coastal protection and ICZM, as well as 
specific problem constellations and conflict situations in the different 
case study regions. 

Dialogue orientated elaboration of policy options

In a third phase, the results were incorporated into the dialogue pro-
cess with stakeholders. According to the initial situation, and the de-
gree of escalation of the conflicts in the different case study regions, 
different methodological dialogue formats were applied. An experi-
mental planning game, a mediation process, as well as back-casting 
and scenario workshops were carried out successfully. These suppor-
ted stakeholders in jointly finding options for actions to solve conflicts 
and sustainably develop their coastal zones (see chapter 5).  

Results and products

For each case study, comprehensive reports on the of the initial situa-
tions, conflicts and policy options were elaborated. They were accom-
panied by leaflets intended to inform and raise awareness amongst 
regional stakeholders. These products were distributed widely in the 
case study regions and were responded to positively. They can be 
downloaded at the project website www.küstenklima.de (German 
only). With these findings and elaborated results able to be used by 
the stakeholders, the project processes continued and lively collabora-
tion ensued. The findings included:
 ·  The administrative district of Aurich should jointly develop new, 

flexible concepts for inland drainage with respect to areas behind 
the dike, in anticipation of increasing precipitation. This could be 
realized by e.g. innovative technical solutions, the securing of addi-
tional areas for water retention and adapted agricultural land uses. 
In case of a necessary expansion of the dike system, clay and sand 
extraction areas must be secured with planning means.

Abstract

1.0
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 ·  In the Office Eiderstedt, it was recommended to strengthen the 
existing steering committee, the working group for the bird san-
cuary Eiderstedt, to solve and minimalise conflicts between nature 
protection, agriculture and water management. This group should 
include all important stakeholders and should develop further into 
a “local action committee”. Besides the primarily nature protection 
related topics, its members should discuss topics like tourism or 
the development of regional marketing structures in the agricultu-
ral sector. Joint projects could be developed and implemented to 
benefit all participants. Last, but not least, the working group must 
communicate its successes from joint cooperation and its imple-
mented projects, so as to raise higher public awareness of its work.

 ·  Within the case study area Kiel Fjord and Lübeck Bight, it was re-
commended that innovative policy options in the fields of coastal 
protection and beach management should be tested and imple-
mented through an inter-disciplinary and cross-level pilot project. 
Since the year 2010 in the Kiel Fjord, a pilot model region has al-
ready existed, due to the established climate alliance. On the basis 
of the work of the KüstenKlima project, further funding through 
the Federal Ministry for the Environment (BMUB) could be assured 
until March 2016. In the Lübeck Bight, such a pilot project is missing 
due to financial reasons. Therefore, the stakeholders active in this 
region want to deepen the network with the climate alliance Kiel 
Fjord, which was initiated by the KüstenKlima project. 

 ·  In the region of Western Pomerania, the changes caused by clima-
te change require an adaptation of the land use in coastal areas. 
Here, the planning of future intentions, organisation and funding 
for coastal protection and development is of upmost importance. 
Therefore, the responsibilities in the area of coastal protection, as 
well as its funding, should be explicitly regulated for the federal and 
local level. The possibility of establishing well funded cross-sectoral 
and cross-level coastal protection associations should be analysed, 
so as to transfer local coastal protection tasks. These associations 
could develop integrated, cross-municipal strategies for coastal de-
velopment of sub-regions and accompany their implementation. 

The results of the work in the case study areas have been derived into 
overall recommendations for implementing ICZM and spatial planning 
in context of climate change (see chapter 7). 
The work done in the four case study areas has clearly showed the 
importance of ICZM for the implementation of climate protection and 
adaptation measures in the coastal area, due to the possibility of re-
cognizing conflicts at an early stage, through dialogue processes, and 
subsequently solving. Therefore, topic-related ICZM processes should 
be intensified in German coastal areas. Central coordination at the fe-
deral and national level can help to bring together the different activi-
ties - ranging from local to national - in the context of climate change 
in coastal areas. 
The task (according to § 2 Abs. 6 ROG), “to take into account the spatial 
needs of climate protection […], either through measures which com-
bat climate change or through those which serve climate change ad-
aptation”, has not yet been met properly by spatial planning, although 
possible measures are in place. In the future, climate protection and 
adaptation should be considered at all levels and within all planning 
decisions. In particular, sea level rise needs a precautionary planning 
approach in the coastal area, for the following reasons:
 ·  to ensure areas for coastal protection, e.g. through the extension 

of dykes, clay and sand extraction, and the creation of floodplains,
 ·  for the adaptation and, if appropriate, the abandonment of land 

uses and infrastructures, and
 ·  to avoid new risks, e.g. through prohibiting new settlements in 

flood areas.
Due to the fact that the implementation of measures often lacks fun-
ding, which was apparent time and time again during the work on the 
case studies, chapter 7 refers additionally to funding mechanisms for 
climate protection and adaptation, as well as for the implementation 
of ICZM processes. 

Abstract
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2.1  
Veränderungen ausgewählter 
Klimaparameter und des Meeresspiegels

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich das globale Kli-
ma verändert. Dies wird auch Auswirkungen auf die deutschen Küs-
tenregionen haben. Über die genauen Auswirkungen bestehen noch 
Unsicherheiten, Trends lassen sich aber bereits ausmachen. Folgende 
Veränderungen werden erwartet1:
 ·  Die Durchschnittstemperatur wird ansteigen und Hitzeperioden 

werden häufiger auftreten, unmittelbar an der Küste jedoch we-
niger stark bzw. häufig als in den südlichen deutschen Regionen.

 ·  Die jährliche Niederschlagsmenge wird nur leicht zuneh-
men, allerdings wird sich ihre Verteilung im Jahresverlauf 

    verschieben: Im Sommer werden die Niederschlagsmengen ab-
nehmen, im Winter jedoch deutlich zunehmen.

 ·  Die Sturmintensität wird vor allem in den Wintermonaten zuneh-
men.

 ·  Bis zum Ende des Jahrhunderts ist global mit einem Meeresspie-
gelanstieg von 26 bis 82 cm zu rechnen2. Eine stärkere Sturminten-
sität kann außerdem die Sturmflutwasserstände (zusätzlich zum 
Meeresspiegelanstieg) erhöhen3, an der Nordseeküste um 0,1 bis 
0,3 m. Ebenso ist eine Erhöhung der Wellenhöhen wahrscheinlich4.

2.0 
Auswirkungen des Klimawandels

auf die deutschen Küstenzonen

2.0

1 Norddeutsches Klimabüro (2011)

2 IPCC (2013)

3 Woth et al. (2006) und Grossmann et al. (2006), Basis: IPCC-Szenarien A2 und B2.

4 Norddeutsches Klimabüro (2011)

2.0 Auswirkungen des Klimawandels
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2.2

5  Daten: Helmholtz-Zentrum Geesthacht / Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH. Nord-
deutscher Klimaatlas: www.norddeutscher-klimaatlas.de; Bezugszeiträume: je drei Dekaden: 1961-
1990 (heute), 2031-2050 (Jahrhundertmitte) und 2071-2100 (Jahrhundertende)

Änderungen ausgewählter Klimaparameter 
für die deutsche Nordseeküste5.

Klimaparameter Jahrhundert-
mitte

+ 1,1 °C

+ 0,9 Tage

+ 1 %

+ 6 %

+ 1 %

+ 2 %

Jahrhundert-
ende

+ 2,8 °C

+ 5,0 Tage

- 19 %

+ 25 %

+ 1 %

+ 5 %

Durchschnittliche Temperatur

Jahr Ø  

Jahr Ø  

Anzahl heißer Tage (über 30 °C)

Sommer Ø

Änderung des Niederschlags

Winter Ø

Jahr Ø  

Änderung der Sturmintensität

Winter Ø  

mit Grünlandumbruch, Entwässerung und Nitrateintrag, zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.

Tourismus
Der Klimawandel birgt Chancen und Risiken für den Tourismus. Zum 
einen führen zunehmende Luft- und Wassertemperaturen sowie eine 
geringere Niederschlagswahrscheinlichkeit im Sommer zu einer Ver-
längerung der Badesaison. Gleichzeitig werden die deutschen Küsten 
in Zukunft mildere Temperaturen gegenüber südlichen Reisezielen 
aufweisen und so ihre touristische Attraktivität steigern können.
Zum anderen kann der Tourismus durch eine Verschlechterung der 
Wasserqualität, beispielsweise durch vermehrtes Algenwachstum auf-
grund höherer Wassertemperaturen, beeinträchtigt werden. Stürme 
können zu Erosion an Stränden und einem zunehmenden Anwurf von 
Treibgut führen.

2.2   
Neue Herausforderungen durch  
die Auswirkungen des Klimawandels

Die prognostizierten Klimaveränderungen stellen die Küstenregio-
nen vor neue Herausforderungen, die im Folgenden für ausgewählte 
Handlungsfelder dargestellt werden.

Küstenschutz
Aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels sind tief liegende Flächen 
langfristig durch dauerhafte Überflutung gefährdet. Daneben werden 
der ansteigende Meeresspiegel und eine Erhöhung der Sturmflutwas-
serstände zu vermehrten Küstenabbrüchen an Steilküsten führen. Bei 
einem Meeresspiegelanstieg von über 1,5 cm pro Jahr ist eine Abnah-
me der Wattflächen zu erwarten. Resultierende Probleme sind u.  a. 
zunehmende Schäden an Schutzdeichen, Küstenbauwerken und In-
frastrukturen, hohe Kosten für den notwendigen Ausbau des Küsten-
schutzes und die Notwendigkeit zur Anpassung von Infrastrukturen 
und Landnutzungen. 

Wasserwirtschaft
Durch die Abnahme der Niederschlagsmenge im Sommer in Verbin-
dung mit häufiger auftretenden Hitzeperioden wird es voraussichtlich 
zu einer Zunahme von Trockenphasen kommen. Gleichzeitig erfor-
dern steigende Niederschlagsmengen im Winter in Kombination mit 
zunehmenden Starkregenereignissen eine stärkere Entwässerung ein-
gedeichter Flächen. Durch den ansteigenden Meeresspiegel können 
künftig immer größere Flächen nur noch durch Pumpen oder Schöpf-
werke entwässert werden.

Landwirtschaft
In der Landwirtschaft treten positive und negative Folgen des Klima-
wandels auf. Wärmere Temperaturen können zu Ertragssteigerungen 
führen, anhaltende Hitze- und Trockenperioden aber auch zu Ertrags-
einbußen. Hinzu kommen vermehrt Anfälligkeiten von Nutzpflanzen 
(aber auch in der Tierhaltung) aufgrund der Verschiebungen in den 
Artenspektren von Krankheitserregern und Schädlingen. Zudem steigt 
das Ertragsrisiko durch die erwartete Zunahme extremer Witterungs-
ereignisse wie Hagel, Starkregen und Sturm. Mit einer wachsenden 
Flächennutzungskonkurrenz zwischen dem Anbau von Biomasse zur 
energetischen Nutzung und der Lebensmittel- und Futtermittelpro-
duktion ist im Rahmen der Energiewende zu rechnen.

Naturschutz
Veränderte klimatische Bedingungen werden vielfältige Auswirkun-
gen auf Arten und Lebensräume an Land, in Gewässern und in Mee-
resökosystemen haben. Es wird zu einer räumlichen Verschiebung von 
Arten und deren Zusammensetzung kommen. Neben den direkten 
Klimaveränderungen führen Landnutzungsänderungen, die weiter er-
hebliche Flächenneuinanspruchnahme durch Siedlungen und Verkehr 
sowie die vermehrte energetische Nutzung von Biomasse, verbunden 

2.0 Auswirkungen des Klimawandels

Informationen zu den regionalen Folgen 
des Klimawandels im Internet:

Norddeutscher Klimaatlas:  
Online-Atlas des Norddeutschen Klimabüros unter 
www.norddeutscher-klimaatlas.de.

KlimafolgenOnline: 
 Portal des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung unter 
www.klimafolgenonline.com
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2.3
Klimaschutz und Klimaanpassung – 
zwei Seiten einer Medaille

Klimaschutz ist der Sammelbegriff für Maßnahmen, die einer durch 
den Menschen verursachten globalen Erwärmung entgegenwirken 
und mögliche Folgen abmildern oder sogar verhindern sollen. Der 
Hauptansatz des Klimaschutzes ist die Verringerung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen, insbesondere CO2, durch Industrie, Landwirt-
schaft, Verkehr und Privathaushalte. Ziel der Bundesrepublik Deutsch-
land ist es, bis zum Jahr 2020 die Emissionen gegenüber dem Jahr 1990 
um 40 % zu senken. Da in der Energieerzeugung durch die Nutzung 
fossiler Brennstoffe besonders viele Emissionen entstehen, ist die Um-
stellung auf erneuerbare Energien eine wichtige Maßnahme zum Kli-
maschutz. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten deutschen 
Stromverbrauch soll daher bis 2020 auf mindestens 35  % gesteigert 
werden, bis zum Jahr 2050 auf mindestens 80 %6.
Die klimatischen Veränderungen werden sich bis zum Ende des 
21.  Jahrhunderts trotz Umsetzung von Klimaschutzstrategien und 
-maßnahmen global nicht mehr aufhalten lassen. Die Küstenregionen 
müssen sich auf die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels ein-
stellen. Entsprechende Maßnahmen sind für eine Vielzahl von Hand-
lungsfeldern erforderlich, wie beispielsweise ein verstärkter Küsten-
schutz, eine gesteigerte Binnenentwässerung und die Anpassung der 
Landwirtschaft und des Tourismus an die erwarteten Veränderungen. 
Dabei muss es auch darum gehen, durch den Klimawandel entstehen-
de Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen: Der Tourismus kann wirt-
schaftlich von einer Saisonverlängerung profitieren und in der Land-
wirtschaft können neuartige, angepasste Kulturen angebaut werden. 
Auch können durch Entwicklung und Umsetzung neuer Bauformen 
und technologischer Neuerungen Entwicklungsimpulse für Wirtschaft 
und Beschäftigung entstehen.

Klimaanpassung ist keine Alternative zum Klimaschutz, sondern 
wird durch die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels 
notwendig. Klimaschutz und Klimaanpassung sind die zwei Seiten 
einer Medaille.

2.4
Klimawandel und Nutzungskonflikte

Die deutschen Küstenzonen weisen bereits einen hohen Nutzungs-
druck durch Landwirtschaft, Tourismus und Siedlungstätigkeit auf. 
Zudem handelt es sich um ökologisch sensible Bereiche, von denen 
große Teile unter Schutz stehen. Daher müssen gemeinsame Ziele ver-
einbart werden, die einerseits den Schutz der einzigartigen Landschaft 
und andererseits die vielfältigen Nutzungsinteressen berücksichtigen.
Zusätzlich trifft nun der Klimawandel die Küstengebiete. Er ver-
langt Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an seine 
Folgen und stellt damit weitere Anforderungen an die Nutzung

von Flächen und Ressourcen in den deutschen Küstengebieten.

Viele der bereits bestehenden Nutzungskonflikte können sich 
durch die Folgen des Klimawandels oder durch Maßnahmen zu Kli-
maschutz und Klimaanpassung verschärfen. Ebenso können Syner-
gien auftreten, die genutzt werden sollten.

Die Tabelle auf Seite 16 zeigt beispielhaft Konflikte und Synergien zwi-
schen Flächennutzungen und ihre Verknüpfung mit dem Klimawandel.

2.3
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6  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (2010):  Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverläs-
sige und bezahlbare Energieversorgung. 28. September 2010
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2.4

Maßnahme

Stärkere Binnenent-
wässerung einge-
deichter Gebiete

Ausbau von Hoch-
wasser- und Küsten-
schutz: Deichbau 
und -verstärkung

Ausbau von Hoch-
wasser- und Küsten-
schutz: Polder und 
Hochwasserrückhal-
tebecken

Klei- und Sand-
gewinnung zum 
Ausbau von Küsten-
schutzanlagen

Anbau von Mais 
zur energetischen 
Nutzung

Auswirkungen des 
Klimawandels

Ansteigender 
Meeresspiegel:
·  Entwässerung größerer 
Flächen nur durch Pumpen 
und Schöpfen möglich

Zusätzliche Niederschläge/
Starkregen: 
·  stärkere Entwässerung 
notwendig

·  Gräben als Stauraum zur Was-
serspeicherung notwendig

Häufigere Trockenperioden:
·  zusätzlicher Anstau zur Vor-
beugung notwendig

Ansteigender 
Meeresspiegel:
· Ausbau des Küstenschutzes
Häufigere Niederschläge/
Starkregen:
·  Ausbau des Hochwasser-
schutzes 

·  Binnenentwässerung

Ansteigender 
Meeresspiegel:
· Ausbau des Küstenschutzes
Häufigere Niederschläge/
Starkregen:
·  Ausbau des Hochwasser-
schutzes

Ansteigender 
Meeresspiegel:
·  Ausbau des Küstenschutzes: 
zusätzliche Klei- und  
Sandgewinnung

Verstärkte 
Klimaschutzaktivitäten:
·  Ausbau der Erzeugung von 
Bioenergie

Betroffene Sektoren:
Synergien (+) und Konflikte (-) 

Landwirtschaft:
· mögliche (Acker-)nutzung (+)
·Wasserrückhalt für Trockenperioden (-)
Siedlungstätigkeit:
· Gewährleistung der Entwässerung (+)

Hochwasser- und Küstenschutz:
· Kosten (-)
Landwirtschaft:
· Schutz von Flächen (+)
· Flächenverlust entlang der Deichlinien (-)
Siedlungstätigkeit:
·  Schutz vor Überflutung von Gebäuden und 
Infrastrukturen (+)

Klimaschutz:
·  Schaffung von CO2-Senken durch Vernäs-
sung (+)

Landwirtschaft:
· Schutz von Flächen (+)
· eingeschränkte Nutzbarkeit im Polder (-)
Siedlungstätigkeit:
·  Schutz vor Überflutung von Gebäuden und 
Infrastrukturen (+)

Küstenschutz:
· Baumaterial (+)
Landwirtschaft:
· Flächenverlust (-)
·  nach Ende des Abbaus  
extensive Nutzung (+)

Klimaschutz: 
· Erzeugung regenerativer Energie (+)
·  bei Grünlandumbruch Verlust von CO2-
Senken (-)

Landwirtschaft:
· zusätzliche Einkommensmöglichkeiten (+)
·  Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittel-
produktion (-)

· Flächenknappheit (-)
· Bodendegradation (-)

Naturschutz:
· Verlust von Biotopen z. B. für Wiesenvögel (-)
· Trockenstress im Sommer (-)
Wasserwirtschaft:
·  Schaffung von Stauraum zur Aufnahme von 
Starkniederschlägen (+)

· zusätzliche Kosten (-)

Tourismus:
·  Auswirkungen auf touristischen Infrastruk-
turen (u. a. Strände) (-)

Wasserwirtschaft:
·  Entwässerung geschützter Flächen not-
wendig (-)

Hochwasser- und Küstenschutz:
· Kosten (-)

Naturschutz:
· Nutzungsextensivierungen (+)
·  Minderung der ökologischen Durchgängig-
keit für Tiere und Pflanzen (-)

Tourismus:
·  ggf. Erholungsfunktion und Freizeitaktivi-
täten (+)

Naturschutz:
· Flächenverlust (-)
·  Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt 
während des Abbaus (-)

· nach Renaturierung Biotopfläche (+)
Wasserwirtschaft:
· nach Ende des Abbaus Nutzung als Polder (+)
Klimaschutz:
· Verlust von CO2-Senken (-)

Naturschutz:
· Monokulturen (-)
· flächige Entwässerung (-)
· Grünlandumbruch (-)
Wasserwirtschaft:
·  bei Grünlandumbruch zusätzliche Entwäs-
serung notwendig (-)

· zusätzliche Beregnung im Sommer (-)
Tourismus:
· Veränderungen des Landschaftsbildes (-)

Beispielhafte Nutzungskonflikte und Synergien

2.0 Auswirkungen des Klimawandels
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3.1
Räumliche Planung

Durch die Raumordnung erfolgt eine Steuerung von Belangen an den 
Raum, also auch von Umweltbelangen wie dem Klimaschutz, durch 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung sowie flächenbezogen durch 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sowie Eignungsgebiete in fachüber-
greifenden Plänen. Die Raumordnung soll zur nachhaltigen Entwick-
lung des gesamten Raumes beitragen. Die unterschiedlichen Belange 
sind laut § 7 Abs. 7 Raumordnungsgesetz (ROG) gegeneinander und 
untereinander gleichberechtigt abzuwägen.

Laut § 2 Abs. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) ist „den räumlichen 
Erfordernissen des Klimaschutzes […] Rechnung zu tragen, sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel die-
nen.“ Auch die Deutsche Anpassungsstrategie (DAS, 2008) weist 
der Raumplanung als Querschnittsthema eine zentrale Rolle bei der 
Klimaanpassung zu.

Zur Anpassung an den Klimawandel und auch zum Klimaschutz hat die 
räumliche Planung mit ihrer querschnittsorientierten Ausrichtung und 
ihren formellen und informellen Instrumenten vielfältige Handlungs-
möglichkeiten. Auf Landes- und regionaler Ebene kann sie z. B. 
 ·  in Gebieten, die durch Hochwasser oder Sturmfluten gefährdet sind, 

die Entstehung von neuen Risiken durch Bebauung unterbinden, 
 ·  Flächen für den zukünftig notwendigen Ausbau von Anlagen zum 

Küstenschutz sichern, 
 ·  durch Festlegungen von Zielen und Grundsätzen zu Natur und 

Landschaft oder Land- und Forstwirtschaft auf eine grundwasser-
schonende Flächennutzung hinwirken und CO2-Senken sichern,

 ·  Flächen für den Naturschutz sichern, um einem drohenden Verlust 
der Biodiversität entgegenzuwirken,

 ·  eine klimagerechte Ausweisung von Flächen für die Landwirt-
schaft unterstützen,

 ·  zum Schutz vor zunehmenden Hitzebelastungen in Städten dazu 

3.0 
Handlungsmöglichkeiten 

der räumlichen Planung und des IKZM

3.0

3.0 Handlungsmöglichkeiten der räumlichen Planung und von IKZM
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beitragen, dass Freiflächen, Frischluftschneisen und Kaltluftent-
stehungsgebiete von Bebauung freigehalten und neu geschaffen 
werden, 

 ·  durch die Ausweisung von Eignungsgebieten die Windenergienut-
zung räumlich auf konfliktarme Standorte lenken,

 ·  auf eine flächen- und energiesparende Siedlungs- und Verkehrsflä-
chenentwicklung hinwirken sowie 

 ·  Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen zum Klimaschutz und 
zur Klimaanpassung berücksichtigen.

Auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung werden Umweltbe-
lange wie Klimaschutz und Klimaanpassung in den Bauleitplänen (Flä-
chennutzungsplan und Bebauungsplan) einbezogen. Auch hier unter-
liegen sie der Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB. Gesetzliche 
Vorgaben und Optimierungsgebote können einen gewissen Vorrang 
für bestimmte Belange schaffen. Beispiele hierfür sind u. a. Schutzge-
bietsausweisungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (z. B. Natur-
schutzgebiete nach § 23 BNatSchG) oder dem Wasserhaushaltsgesetz 
(z. B. Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG und Überschwemmungs-
gebiete nach § 76 WHG). Der durch die räumliche Planung auf Landes- 
und regionaler Ebene vorgegebene Rahmen muss durch die Bauleit-
planung auf kommunaler Ebene umgesetzt werden.

3.2
Ergänzung der Raumordnung durch ein Integrier-
tes Küstenzonenmanagement (IKZM)

In den Küstenzonen bestehen Interessenkonflikte zwischen Nut-
zungsansprüchen untereinander sowie mit den Schutzinteressen. Sie 
müssen durch eine land- und seeseitig abgestimmte Vorgehensweise 
gelöst werden. Dabei müssen sämtliche Belange und Interessen abge-
wogen werden, was einen hohen Koordinierungs- und Abstimmungs-
bedarf erfordert. Das Integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) 
kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Es ist ein informeller, fle-
xibler Managementansatz, der durch gute Integration und Koordina-
tion unterschiedlicher Nutzungs- und Schutzansprüche sowie durch 
Information und Beteiligung der relevanten Akteure eine nachhaltige 
Entwicklung im Küstenraum unterstützen soll. Das IKZM ist kein eigen-
ständiges Planungs- und Entscheidungsinstrument, kann es jedoch 
bei der Entwicklung, planerischen Vorbereitung, Umsetzung und auch 
Evaluierung von formellen Verfahren oder konkreten Maßnahmen er-
möglichen, Akteure zu beteiligen und Konflikte zu vermeiden.

Auf diese Weise kann IKZM das in Deutschland gesetzlich veran-
kerte raumordnerische Planungsinstrumentarium ergänzen und 
erweitern. IKZM und Raumplanung unterstützen und ergänzen sich 
somit wechselseitig.

Grundlage des IKZM ist die von der Bundesregierung im Jahr 2006 be-
schlossene IKZM-Strategie (www.ikzm-strategie.de). Sie knüpft an die 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2002 zur Umsetzung einer Strategie für ein integriertes Management 
der Küstengebiete in Europa (EU-Empfehlung 2002/413/EG) an. Um die 
Verzahnung zwischen land- und seeseitiger Planung zu verbessern, 
hat die EU-Kommission im März 2013 einen Vorschlag für eine Richtli-
nie erarbeitet, welche die Länder und Regionen bei der nachhaltigen 
Entwicklung des Küsten- und Meeresraums unterstützen soll (http://
ec.europa.eu/environment/iczm/prop_iczm.htm). Sie befasst sich mit 
IKZM und Maritimer Raumordnung.

3.1

3.0 Handlungsmöglichkeiten der räumlichen Planung und von IKZM

Was ist IKZM?

IKZM ist ein informeller, flexibler Managementansatz, der durch 
Integration und Koordination unterschiedlicher Nutzungs- und 
Schutzansprüche sowie durch Information und Beteiligung der 
relevanten Akteure eine nachhaltige Entwicklung im Küstenraum 
unterstützen soll.
IKZM ist kein eigenständiges Planungs- und Entscheidungsins-
trument und kein Instrument zur Durchsetzung von sektoralen 
Fachinteressen.
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In den vier Fallstudien wurden unterschiedliche, auf die jeweilige Si-
tuation der Fallregionen angepasste, Beteiligungsformate eingesetzt, 
um deren Eignung für IKZM-Beteiligungsverfahren in der Praxis zu er-
proben.

4.1
Mediationsverfahren

Auch eine kompetente und von den Teilnehmern akzeptierte Modera-
tion kann nicht verhindern, dass die Mitwirkenden in Workshops sehr 
stark auf ihre eingeübten oder auch durch Institutionen vorgegebenen 
Verhaltensmuster fokussiert bleiben und wenig Transparenz zu deren 
Hintergründen ermöglichen. Dadurch werden die Möglichkeiten zu ei-
ner interessengerechten Konsensfindung nicht immer ausgeschöpft.
Eine professionelle Mediation kann diese Schwierigkeit teilweise über-
winden. Anders als bei der klassischen Moderation geht es bei der 

Mediation weniger darum, Argumentationen zu konfrontieren und 
diskursiv auch mit fachlicher Beratung auszugleichen (oder jedenfalls 
offene Konflikte zu definieren). Vielmehr versucht die Mediation durch 
intensives Hinterfragen der Interessenlagen, die Grund für die Argu-
mentationen oder Haltungen sind, die Akteure dazu zu bringen, die 
Sinnhaftigkeit ihrer Argumentation (im Hinblick auf ihre eigenen Inte-
ressen) zu überdenken und sich für Konsenslösungen im gemeinsa-
men Interesse zu öffnen.
Bei der Mediation ist zu beachten, dass diese in sehr viel höherem 
Maße als Workshopmethoden auf individuelle (Vor-) Gespräche, auf 
kleine Teilnehmerkreise und vor allem auf eine ausgeprägte Vertrau-
ensbasis zwischen Mediator und Beteiligten angewiesen ist.
Diese Methodik kam in der Fallstudie Amt Eiderstedt zur Anwendung, 
wo die Ausgangslage durch verfestigte Konflikte zwischen Landwirt-
schaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft geprägt war. Über die Me-
diation mit zahlreichen vertrauensbildenden Einzelgesprächen ist es 
gelungen, den Akteuren zu vermitteln, dass sie ein gemeinsames An-
liegen haben, das künftig von einem „lokalen Aktionsbündnis“ verfolgt 
werden soll.

4.0 
Methoden der Kommunikation und Beteiligung

4.0

4.0 Methoden der Kommunikation und Beteiligung
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4.2
4.2
Planspiel
Ein Planspiel soll die Realität simulieren, also hier die Auseinanderset-
zung unterschiedlicher Akteure oder Interessengruppen in einem Be-
teiligungsverfahren zu einer (konfliktträchtigen) Planung. Das Planspiel 
dient also nicht der Analyse der Verhaltensmuster, sondern deren Si-
mulation. In der „Spielsituation“ ergibt sich dabei vielfach eine höhere 
Transparenz als in der Realität. Die spätere Analyse wird regelmäßig 
durch eine an das Planspiel anschließende gemeinsame Reflexions-
phase vorbereitet.
Das Planspiel kann sowohl mit den auch in der Realität betroffenen 
Akteuren als auch mit Externen durchgeführt werden. Die Ergebnis-
effizienz ist allerdings mit den realen Akteuren deutlich höher. Dabei 
können und sollen die Akteure jedoch bewusst andere Rollen als in 
der Realität übernehmen. Dadurch kann das wechselseitige Verständ-
nis erheblich verbessert werden.
Diese in der Vorbereitung sehr aufwendige Methodik kam im Fallbei-
spiel Kieler Förde & Lübecker Bucht zur Anwendung. Hier bestand zwar 
Einvernehmen, dass die Küstenentwicklung und der Küstenschutz in-
novative Lösungen erfordern, über die neuen „Spielregeln“ gingen die 
Meinungen aber weit auseinander. In dem Planspiel entwickelten die 
Akteure nicht nur Verständnis für die Interessen der anderen Betroffe-
nen, sondern es zeigte sich auch, dass aus dem wechselnden Rollen-
spiel interessante neue Lösungsansätze resultieren können. 
Im Fallbeispiel Kieler Förde & Lübecker Bucht sollen zukünftog innova-
tive Handlungsoptionen in den Bereichen Küstenschutz und Strand-
management durch ein interdisziplinäres und ebenenübergreifendes 
Pilotprojekt erprobt und umgesetzt werden.

4.3
Backcasting-Workshop
Backcasting bedeutet so viel wie „Zurückblenden“. Ein Backcasting-
Workshop startet mit der Formulierung einer wünschenswerten 
Zukunft durch eine Problemfeldanalyse. Die Leitfrage lautet: Wie 
wünschen wir uns die Situation im Jahre X? Wichtig ist, dass eine 
kompetente Moderation zwar ein visionäres Herangehen unterstützt, 
zugleich aber durch Hinterfragen gewährleistet, dass realistische Zu-
kunftsbilder entwickelt werden.
Daran schließt die schrittweise Strategieentwicklung zur Errei-
chung der erstrebenswerten Zukunftsbilder an (rückwärts in die 
Gegenwart arbeiten). Die Leitfrage dazu lautet: „Wenn wir ein be-
stimmtes Ziel erreichen wollen, welche Aktivitäten müssen wir 

wann unternehmen, um dorthin zu gelangen?“ Ein Backcasting-
Workshop zielt so immer auf die Definition konkreter Maßnahmen.
Diese Methodik wurde im Fallbeispiel Aurich gewählt. Im Landkreis 
Aurich mussten Konzepte für die Entwässerung der hinter dem Deich 
liegenden Flächen und für die gleichzeitige Sicherung von Klei- und 
Sandentnahmestellen für den Deichausbau gefunden werden. Die 
Konzentration der Methodik auf die Definition von Maßnahmen er-
möglichte in diesem Fallbeispiel eine Annäherung an neue, flexible 
Konzepte, um die Entwässerung der hinter dem Deich liegenden Flä-
chen angesichts zunehmender Niederschläge zu gewährleisten, z. B. 
durch innovative technische Lösungen, zusätzliche Flächen für den 
Wasserrückhalt und angepasste landwirtschaftliche Nutzungsformen.

4.4
Szenario-Workshop
Szenarien sind in sich konsistente und plausible Zukunftsbilder. Bei 
einem Szenario-Workshop bzw. einer Szenario-Konferenz steht die 
sogenannte Szenario-Technik im Mittelpunkt. Hierbei werden mögli-
che Zukunftsentwicklungen (Szenarien) dargestellt und durchgespielt. 
Dabei werden quantitativen Daten und Informationen mit qualitativen 
Einschätzungen und Wertvorstellungen verknüpft. Es gibt zwei unter-
schiedliche Ansätze:
 ·  Szenario-Workshop: Einsatz von wissenschaftlich erarbeiteten Sze-

narien, auf deren Grundlage die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops gemeinsam Lösungsansätze für die Problemkons-
tellation erarbeiten.

 ·  Szenario-Building-Workshop: die Akteure erarbeiten selbst mit 
Unterstützung der Moderation Szenarien für mögliche zukünftige 
Entwicklungen. Das Ziel ist es, zukünftige Problementwicklungen 
erfahrbar zu machen und unterschiedliche Problemwahrnehmun-
gen und Einschätzungen herauszuarbeiten und zu diskutieren. Die 
unterschiedlichen Szenarien werden anhand der Leitfrage „Was 
wäre, wenn?“ erarbeitet. Wichtig ist, dass die Moderation eine fun-
dierte Analyse der Einflussfaktoren und deren Wirkungen in den 
Szenariensituationen sichert.

In Vorpommern wurde mit der Szenario-Building-Methodik gearbeitet. 
Die Schwierigkeiten bei der Vermittlung vergleichsweise unsicherer 
Zukunftsbilder und ein deutlich unterschiedliches Problembewusst-
sein verschiedener Akteursgruppen waren ausschlaggebend für die 
Wahl dieser Methodik. So wurde es möglich, die Szenarien zu einem 
Zielkorridor für den Umgang mit dem Meeresspiegelanstieg bei der 
Siedlungs- und Landnutzungsentwicklung zu verdichten.

4.0 Methoden der Kommunikation und Beteiligung
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In vier Fallbeispielen wurden im Vorhaben KüstenKlima jeweils un-
terschiedliche Fokusthemen im Dialog mit den regionalen und lo-
kalen Akteuren vertieft bearbeitet. Unterstützt und moderiert durch 
das Gutachterteam entwickelten die regionalen Akteure gemeinsam 
Handlungsoptionen für eine Lösung der bestehenden Konflikte und 
eine nachhaltige Entwicklung der Küstenzonen.
Im Folgenden werden die spezifischen Herausforderungen und Nut-
zungskonflikte in den vier Fallbeispielen sowie die von den Akteuren 
erarbeiteten Handlungsoptionen dargestellt:

 ·  Landkreis Aurich: Problematik der Binnenentwässerung sowie Kon-
flikte bei der planerischen Steuerung von Flächen zur Klei- und 
Sandgewinnung (Seite 22),

 ·  Kieler Förde & Lübecker Bucht: Zukunftsfähige Strategien für die 
Küstenentwicklung angesichts des Klimawandels (Seite 26),

 ·  Amt Eiderstedt: Landnutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft, 
Naturschutz und Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung des Kli-
mawandels (Seite 30),

 ·  Vorpommern: Konsequenzen des Meeresspiegelanstiegs für die 
Siedlungs- und Landnutzungsentwicklung (Seite 34).

Zusätzlich wurden für die einzelnen Fallbeispiele ausführliche Ergeb-
nisberichte mit den Ausgangsbedingungen, Konflikten und Hand-
lungsoptionen sowie plakative Faltblätter zur Information und Sen-
sibilisierung der regionalen Akteure erarbeitet. Diese wurden in den 
Fallregionen breit verteilt und stießen auf eine große Resonanz und 
Nachfrage. Sie befinden sich zum Download auf der Internetseite des 
Projektes unter www.küstenklima.de.

5.0 
Fallbeispiele

Landkreis Aurich, Amt Eiderstedt, Kieler Förde & Lübecker Bucht, Vorpommern

5.0

5.0 Fallbeispiele
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Der Landkreis Aurich liegt in Niedersachsen und ist der nordwestlichs-
te Landkreis Deutschlands. Er grenzt an die Niederlande sowie an die 
Nordsee und schließt die ostfriesischen Inseln Juist, Baltrum und Nor-
derney ein. Außerdem ist er Teil der Region Ostfriesland. Kreisstadt ist 
Aurich. Weitere Städte sind Norden, Wiesmoor und Norderney. 
Mit seinen Inseln und Küstenbadeorten (z. B. Greetsiel und Norddeich) 
hat der Landkreis als Feriengebiet überregionale Bedeutung. Er gehört 
insgesamt zu den dichter besiedelten Landkreisen Niedersachsens. 
Durch seine windhöffi  gen Flächen und seine für den Maisanbau ge-
eigneten Geestböden weist er gute Bedingungen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien auf. Außerdem führen große Kabeltrassen für 
den Anschluss der Off shore-Windparks durch den Landkreis Aurich. 
Seine Naturräume sind unter anderem geprägt durch den National-
park Niedersächsisches Wattenmeer, die drei vorgelagerten Dünenin-
seln und die mehr als 70 km lange Küstenlinie. Die vorherrschenden 
Landschaftstypen sind Marsch, Geest und Moor. 
Im Oktober 2012 wurde der Landkreis Aurich vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz im Rahmen des nie-
dersächsischen Klimaschutzwettbewerbs „Klima kommunal 2012“ mit 
dem Titel „Niedersächsische Klimakommune 2012“ ausgezeichnet. Der 
Landkreis wurde damit für sein breit angelegtes Engagement im kom-
munalen Klimaschutz ausgezeichnet, u. a. hat er eine Klimastrategie 
entwickelt.

Ausgangslage

Im Landkreis Aurich werden die typischen Herausforderungen der 
deutschen Nordseeküste angesichts des Klimawandels sichtbar. Weite 
Teile des Landkreises liegen nur knapp über dem Meeresspiegel oder 
sogar darunter, wodurch dem Küstenschutz traditionell eine große Be-
deutung zukommt. Die Küstenlinie und die vorgelagerten Inseln sind 
stark durch den Tourismus geprägt und gleichzeitig durch Stürme und 
den Meeresspiegelanstieg gefährdet. Große Teile des Landkreises sind 
naturschutzrechtlich besonders geschützt, darunter der Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer. Außerdem ist die Region Standort für 
die Erzeugung regenerativer Energien und leistet schon jetzt einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Die klimawandelbedingte Temperaturzunahme wird in der Region 
voraussichtlich etwas geringer ausfallen als im restlichen Teil Deutsch-
lands. Gleichwohl sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Das gilt 
vor allem für den Küstenschutz, die Landwirtschaft und das Wasser-
management. Diese müssen sich auf die zu erwartenden erhöhten 
Niederschläge in den Winterhalbjahren einstellen.
Die Vielzahl potenzieller räumlicher Nutzungskonfl ikte zwischen Küs-
tenschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gilt es 
zu vermeiden oder zu mindern. Dafür bieten sich die Instrumente der 
Raumordnung an. Derzeit wird für den Landkreis Aurich ein Regionales 
Raumordnungsprogramm erarbeitet. 
Im Fallbeispiel Aurich haben die beteiligten Akteure zwei Schwer-
punktthemen identifi ziert, die aufgrund bereits aktueller und in Fol-
ge des Klimawandels wachsender Probleme Lösungen erfordern und 
sich für eine nähere Betrachtung im Rahmen des Projektes besonders 
eignen:

Problematik der Binnenentwässerung

Während die beteiligten Akteure den Landkreis im Hinblick auf den 
ansteigenden Meeresspiegel mit der derzeitigen Küstenschutzstrate-
gie für die nächsten Jahrzehnte grundsätzlich gut aufgestellt sehen, 
besteht eine zentrale Aufgabe aus ihrer Sicht darin, angesichts zuneh-
mender Niederschläge und Starkregenereignisse sowie des anstei-
genden Meeresspiegels die Binnenentwässerung der tief bzw. zum 
Teil unter dem Meeresspiegel liegenden Flächen zu gewährleisten. 

Landkreis Aurich 

Problematik der Binnenentwässerung 
sowie planerische Sicherung 

von Flächen zur Klei- und Sandgewinnung

5.1

5.1 Fallbeispiel Landkreis Aurich
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5.1

5.1 Fallbeispiel Landkreis Aurich

Handlungsfeld

Küstenschutz

Wasserwirtschaft

Landwirtschaft

Naturschutz

Tourismus

·  Zunehmende Schäden an Schutzdeichen, Hafen- und  
Verkehrsinfrastruktur, Küstenbauwerken etc. 

·  Hohe Kosten für Küstenschutzmaßnahmen 

·  Bei starkem Meeresspiegelanstieg Abnahme der Watt- und Strandflächen

·  Flächensicherung für Klei- und Sandentnahme

·  Vermeidung von Trockenstress in der Landwirtschaft und im Naturschutz

·  Gewährleistung der Wasserversorgung auf den Inseln bei einer Verkleinerung  
der Süßwasserlinsen angesichts des ansteigenden Meeresspiegels

·  Gewährleistung der Binnenentwässerung angesichts von zunehmenden  
Starkregenereignissen und einem Ansteigen des Meeresspiegels

·  Veränderungen im Niederschlagsgeschehen: Zunahme von  
Trockenheit und Starkregenereignissen

·  Veränderungen durch Verschiebung von Artenspektren

·  Steigendes Ertragsrisiko durch Extremereignisse

·  Zunehmende Flächenkonflikte durch Produktion von Biomasse zur energetischen Nutzung

·  Flächeninanspruchnahme durch Siedlungstätigkeit

·  Zunehmender Trockenstress feuchtegeprägter Standorte

·  Konflikte mit der Landwirtschaft durch Erzeugung von Biomasse zur energetischen Nutzung

·  Flächeninanspruchnahme durch Siedlungstätigkeit

·  Konflikte mit der Wasserwirtschaft und der Gewährleistung der Binnenentwässerung

·  Nutzung der sich bietenden Chancen durch z. B. höhere Temperaturen

·  Verschlechterung der Wasserqualität

·  Konflikte mit dem notwendigen Ausbau des Küstenschutzes

·  Strandabspülungen durch größere Sturmintensitäten und  
zunehmende Anlandung von Treibgut

·  Zunehmender Trinkwasserverbrauch in den Sommermonaten

Herausforderungen

Auswirkungen des Klimawandels auf einige Handlungsfelder im Landkreis Aurich
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5.1

5.1 Fallbeispiel Landkreis Aurich

Auch die niedersächsische Regierungskommission Klimaschutz 
spricht sich in ihren im Juli 2012 veröffentlichten Empfehlungen für 
eine niedersächsische Anpassungsstrategie für eine Neuausrichtung 
der Binnenentwässerung aus.
Aufgrund des geringen oder sogar negativen Höhenniveaus ist ein 
Abfluss der Niederschlagsmengen ins Meer nur mit Hilfe von Pump- 
und Schöpfwerken möglich. Diese sind jedoch kosten- und energiein-
tensiv und schon heute in den Wintermonaten stark ausgelastet. Bei 
den Starkregenereignissen in den letzten Wintern kam es teilweise 
bereits zu Problemen bei der Entwässerung. Grund dafür ist, dass die 
Siel- und Schöpfwerke der Entwässerungsverbände veraltet sind. Ver-
rohrungen, vor allem im Siedlungsbereich, sind zu klein ausgelegt und 
lassen das Wasser aus den Kanalschächten treten. 
Bei der Pflege und Entkrautung der Entwässerungsgräben treten Kon-
flikte mit dem Naturschutz auf: Aus Sicht des Naturschutzes sollten 
Entkrautungen der Gräben immer nur einseitig durchgeführt werden. 
Aufgrund des geringen Gefälles der Entwässerungsgräben müssen 
diese von den Entwässerungsverbänden allerdings beidseitig entkrau-
tet werden, um den Wasserabfluss gewährleisten zu können.

Planerische Sicherung von Flächen zur   
Klei- und Sandgewinnung 

Der Klimawandel und der damit einhergehende beschleunigte Mee-
resspiegelanstieg werden in Zukunft neue und höhere Anforderun-
gen an den Küstenschutz stellen. Aufgrund der notwendig werden-
den Deicherhöhungen und Deichverbreiterungen sowie der dafür 
erforderlichen Klei- und Sandgewinnung werden zusätzliche Flächen 
in Anspruch genommen.
Problematisch wird im Landkreis Aurich die Kleigewinnung sein. 
Zwar ist aktuell kein akuter Mangel an Klei erkennbar, jedoch könnte 
mit verstärkten Küstenschutzbemühungen in den kommenden Jahr-
zehnten zusätzliches Kleimaterial notwendig werden. Die Sicherung 
der für den Kleiabbau benötigten Flächen in den Küstenmarschen 
steht unweigerlich in Konflikt mit anderen Nutzungsansprüchen, vor 
allem dem Naturschutz, aber auch mit Landwirtschaft, Küstenschutz 
und Tourismus. Die betroffenen Belange sind sorgsam miteinan-
der abzuwägen. Während der Abbau von Klei aus dem Binnenland 

in der öffentlichen Wahrnehmung überwiegend kritisch gesehen 
wird, steht der Kleigewinnung im Deichvorland das Interesse des 
Naturschutzes, den ökologischen Wert der Salzwiesen für Flora und 
Fauna zu erhalten, entgegen. Wichtig ist auch die Diskussion mit Land-
wirtschaft und Naturschutz über die Folgenutzung der Abbauflächen.
Die im September 2012 beschlossene Fortschreibung des Landes-
Raumordnungsprogramms (LROP) gibt den Unteren Landesplanungs-
behörden (also den Landkreisen) auf, dass in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen (RROP) Flächen für die Kleigewinnung zum 
Küstenschutz vorrangig binnendeichs festzulegen sind. Wenn dies 
nicht möglich ist, sind auch Nutzungsmöglichkeiten im Deichvorland 
zu prüfen. Zur Festlegung möglicher Abbauflächen wurde im Land-
kreis bereits ein Abstimmungsprozess begonnen.

Handlungsoptionen

Binnenentwässerung: Neue Wege gehen

Die durch den Klimawandel zunehmenden Niederschläge erfordern 
neue, flexible Konzepte, um die Entwässerung der hinter dem Deich 
liegenden Flächen zu gewährleisten.
 ·  Die Siel- und Schöpfwerke der Entwässerungsverbände sind 

aufgrund ihres Alters vor allem Starkregenereignissen oft nicht 
mehr gewachsen. An die Folgen des Klimawandels kann sich die 
Binnenentwässerung durch innovative technische Lösungen an-
passen. So gibt es am „Großen Meer“ bereits Wehre, die mit einer 
Fernsteuerung bedient werden können. Windkraftanlagen an den 
Schöpfwerken könnten die notwendige Energie zur Entwässerung 
umweltverträglich direkt vor Ort produzieren. Mobile Pumpen 
können zusätzlich bei Starkregenereignissen flexibel eingesetzt 
werden.

 ·  Flächen für den Wasserrückhalt können für den Naturschutz und 
auch als Energiespeicher genutzt werden. Wenn das Wasser aus 
den Sielen abfließen kann, könnten ca. 200.000 Kubikmeter Wasser 
pro Stunde und Siel bzw. Schöpfwerk aus der Landschaft gepumpt 
werden. Regenrückhalteflächen könnten die Spitzen der Wasser-
zufuhr zeitlich nach hinten verlagern. Bereits vorhandene Instru-
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   Dmente wie Öko-Konten können ein Schlüssel für die Umsetzung 
zukunftsfähiger Lösungen sein.

 ·  Der Landkreis Aurich hat überwiegend offene Entwässerungssys-
teme. Lediglich in Siedlungen gibt es Verrohrungen. Geprüft und 
diskutiert werden sollte, wo diese entfernt werden können, um ein 
größeres Profil für den Wasserabfluss zu erhalten. Die Akzeptanz für 
offene Gewässer ist auf kommunaler, wie auch auf privater Ebene 
nicht zuletzt aufgrund der letzten Hochwasserereignisse deutlich 
gestiegen. Daneben sollten alle Möglichkeiten zum Rückhalt des 
Wassers in der Fläche genutzt und in den Raumordnungsprogram-
men, Strategien und Konzepten berücksichtigt werden. 

 ·  Landwirte benötigen Anreizsysteme zur Realisierung von alterna-
tiven, an den Klimawandel angepassten Landnutzungsformen. Sie 
müssen z. B. mit extensiven, nässetoleranten Bewirtschaftungsme-
thoden in tiefliegenden Bereichen auch weiterhin Geld verdienen 
können. Parallel können neu erschlossene Vermarktungsstrukturen  
für landwirtschaftliche Produkte alternative Einkommensquellen 
bieten und eine angepasste Bewirtschaftung Konflikte mit dem 
Naturschutz verringern. 

 ·  Die zukünftige Siedlungsentwicklung muss an die Folgen des Kli-
mawandels angepasst sein. In Bezug auf die Binnenentwässerung 
bedeutet dies u. a., dass keine Siedlungsgebiete mehr in überflu-
tungsgefährdeten Bereichen ausgewiesen werden dürfen. Insge-
samt sollte ein weiterer Flächenverbrauch im Außenbereich von 
Siedlungen möglichst vermieden werden. Hierzu kann auch die 
Raumordnung Vorgaben machen.

Sand- und Kleigewinnung

Der Abbau von Sand und vor allem Klei kann zu erheblichen Beein-
trächtigungen und zum Verlust von Flächen für Landwirtschaft und 
Naturschutz führen:
 ·  Schützenswerte Flächen sind unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Nutzungsansprüche und unter frühzeitiger Beteili-
gung aller relevanten Akteure raumordnerisch zu sichern. Der im 
Landkreis Aurich gewählte Weg der Einrichtung einer informellen 
Arbeitsgruppe, der Abstimmung mit der Landesebene und der 
Erarbeitung eines Handlungsleitfadens sichern Akzeptanz für die 
Ausweisung.

 ·  Der Landkreis kann die Deichachten durch die Sicherung von Vor-
kaufsrechten bei dem Zugriff auf die Flächen unterstützen. Finan-
ziell schwächer ausgestattete Deichachten benötigen für den Er-
werb die finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen.

 ·  Vorlandflächen können durch Buhnenbau erweitert werden. Dies 
stärkt zum einen die „grünen Deiche“, zum anderen werden Klei 
und Sand als Baustoff für den Küstenschutz angespült. Ein Vorteil 
ist, dass die Entnahmestellen natürlich wieder zuspülen und da-
durch mehrfach Material entnommen werden kann. Das Gesetz 
über den Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ (NWatt-
NPG) verbietet diese Maßnahmen nicht. Der Abbau von Klei und 
Sand in den Vorlandflächen ist im Einzelfall naturschutzfachlich zu 
prüfen.

 ·  Für die binnendeichs gelegenen Abbauflächen müssen Konzepte 
zur Nachnutzung entwickelt werden. Dabei sind die Interessen des 
Naturschutzes, aber auch der Landwirtschaft zu berücksichtigen. 
Ein Kataster kann alle verfügbaren Informationen als Basis für Ent-
scheidungen über die Nachnutzung der Flächen sammeln. Die-
ses sollte allen Akteuren frei zugänglich sein. Ein Pilotprojekt zur 
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Nachnutzung 
einer Abbaufläche kann weitergehende Erkenntnisse der prakti-
schen Anwendung von Planungsinstrumenten und IKZM vermit-
teln und helfen, Akteure und Öffentlichkeit in die kreative Mitge-
staltung der Region einzubinden.

5.1

5.1 Fallbeispiel Landkreis Aurich
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Das Fallbeispiel Amt Eiderstedt umfasst das Gebiet der rund 30 km 
langen und 15 km breiten gleichnamigen Halbinsel an der Nordsee. 
Das Amt1 befi ndet sich im südlichen Teil des Kreises Nordfriesland und 
besteht aus 16 Gemeinden. Auf der Seeseite wird es vom Nationalpark 
schleswig-holsteinisches Wattenmeer umgeben.
Die Halbinsel ist durch Landgewinnung und Eindeichung aus drei ehe-
maligen Inseln entstanden, weshalb sie aus fruchtbaren Marschgebie-
ten und drei Geestkernen besteht. Im Bereich von St. Peter-Ording gibt 
es Küstendünen. Eiderstedt ist ländlich geprägt, ermöglicht aufgrund 
der Böden eine ertragreiche Landwirtschaft, ist touristisch beliebt und 
weist zugleich ein hohes Potenzial für den Naturschutz auf.
Daraus ergeben sich eine Reihe von Landnutzungskonfl ikten zwischen 
Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus. Ein wesentlicher Konfl ikt-
punkt auf Eiderstedt ist die Binnenentwässerung. Aufgrund des Klima-
wandels werden diese Konfl ikte in Zukunft voraussichtlich verschärft.

Ausgangslage

Das Vogelschutzgebiet Eiderstedt

Eiderstedt ist ein wichtiges Brut-, Nahrungs- und Rastgebiet für Wie-
senvögel. Das großräumig off ene Dauergrünland mit seinem um-
fangreichen Grabennetz und den Tränkekuhlen bietet ihnen optimale 
Bedingungen. Im Jahr 2009 wurde daher eine Fläche von 6.704 ha 
auf Eiderstedt zum Vogelschutzgebiet erklärt, um das Grünland für 
Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Kiebitz, Nonnengans und weitere 
Vögel zu erhalten. Eine Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland 
ist durch eine Verordnung verboten. Durch Vertragsnaturschutz wird 
außerdem in vielen Bereichen der Wasserstand im Sommer gezielt 
aufgestaut und eine traditionelle, der Landschaft angepasste Nutzung 
erhalten. Er ist für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe inzwischen 
ein wichtiger Einkommensfaktor. Das Vogelschutzgebiet ist allerdings 
für die Landwirtschaft mit Einschränkungen verbunden, weswegen 
seine Festsetzung kritisch gesehen wurde und wird. Die Landwirte 
befürchten u. a. Wettbewerbsnachteile auf dem globalen Markt ge-
genüber anderen Produzenten.

Auswirkungen der Veränderungen 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsmethoden

Über Jahrhunderte wurde Eiderstedt hauptsächlich extensiv bewei-
det und das Land zur Heugewinnung genutzt, weswegen das Land-
schaftsbild durch Grünland, durchzogen von Gräben, geprägt war. In 
jüngerer Zeit kam es zu erheblichen Veränderungen der Bewirtschaf-
tungsmethoden: Vieh wird häufi g ganzjährig im Stall gehalten, auf den 
Flächen wird stattdessen Mastfutter angebaut. Dafür wurden Weiden 
umgebrochen und als Acker genutzt – was wiederum eine zuneh-
mende Entwässerung notwendig macht. Gräben, die früher Weiden 
abgrenzten, werden nicht mehr benötigt und unterhalten. Diese Ent-
wicklungen führen zu einer Veränderung des Landschaftsbildes und 
einer Verschlechterung der Situation für Wiesenbrüter. In den letzten 
Jahren kam es zu einem Bestandsrückgang der Trauerseeschwalbe.

Amt Eiderstedt 

Landnutzungskonfl ikte zwischen Landwirtschaft, 
Naturschutz und Wasserwirtschaft 

unter Berücksichtigung des Klimawandels

5.2

5.2 Fallbeispiel Amt Eiderstedt
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Binnenentwässerung Eiderstedts

Eiderstedt ist einerseits wirtschaftlich stark von der Landwirtschaft ab-
hängig, andererseits aber wichtiges Schutzgebiet für Wiesenvögel. Die 
Ziele des Naturschutzes und die derzeitige, aus wirtschaftlichen Grün-
den durchgeführte intensive Landbewirtschaftung sind häufig nicht 
zu vereinbaren. Ein zentraler Konfliktpunkt ist dabei die Steuerung der 
Wasserstände.
Ein hoher Wasserstand ist insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit 
der Trauerseeschwalbe erforderlich. Sie braucht offene Wasserflächen 
zur Nahrungssuche. Dies erschwert allerdings die landwirtschaftliche 
Nutzung und kann eine Ackernutzung sogar unmöglich machen. Bei 
einem hohen Wasserstand nimmt außerdem die Speicherfunktion der 
Gräben ab, so dass sie bei Starkregenereignissen keine größeren Was-
sermengen mehr aufnehmen können. Werden Gräben nicht weiter 
unterhalten, verlanden sie, fehlen damit als Nahrungsgebiet für Wie-
senvögel und können nicht mehr als Wasserspeicher dienen. Die Aus-
wirkungen des Klimawandels werden die Konflikte noch verschärfen.

Handlungsoptionen

Die Vision: Ein Dreiklang zwischen Landwirtschaft, Naturschutz 
und Tourismus

Die auf Eiderstedt bestehenden Konflikte können nur gemeinsam ge-
löst werden. Für eine zukunftsfähige Entwicklung Eiderstedts sind die 
Belange des Naturschutzes, der Landwirtschaft und des Tourismus zu 
berücksichtigen. Dabei müssen Anforderungen von Klimaschutz und 
Klimaanpassung einbezogen werden. Um diese Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen, müssen sektorale Denkmuster überwunden wer-
den. Es sollte gemeinsam eine gemeinde- und sektorenübergreifende 
Strategie entwickelt und kommuniziert werden, in der zwischen den 
einzelnen Handlungsfeldern Synergien aufgezeigt werden. Ein Beispiel 
hierfür sind die positiven Auswirkungen eines Erhalts des Landschafts-
bildes und der Artenvielfalt auf den Tourismussektor. Die Vermarktung 
regionaler landwirtschaftlicher Produkte kann einen positiven Effekt 
auf den Naturschutz haben und neue Einkommensmöglichkeiten für 
die Landwirtschaft erschließen. Es gilt, neben den kurzfristigen Gewin-
nen, die die Nutzung regionaler Ressourcen mit sich bringt, auch nicht 
offensichtliche, langfristige Vorteile zu erkennen und zu nutzen.
Der Leitgedanke ist, dass durch die Umsetzung der Strategie ein Nut-
zen für alle Akteure und Interessengruppen auf Eiderstedt erzielt wer-
den kann. Dabei muss auch zukünftig eine wirtschaftliche Flächen-
nutzung möglich sein - andernfalls wird kein Konsens erreicht werden 
können. Allerdings sollte dabei auch selbstverständlich sein, dass ein 
Leben und Wirtschaften auf Eiderstedt nur im Einklang mit der Natur 
möglich ist.

Vision 2030

Eine Landschaft mit vielfältigen Funktionen

Die Landschaft auf Eiderstedt dient gleichermaßen dem Touris-
mus, der (bäuerlichen) Landwirtschaft und damit auch allen 
nachgelagerten Dienstleistungen.

Bewusstsein für ein Leben im Einklang mit der Natur

Es hat sich auf Eiderstedt ein Selbstverständnis entwickelt,  
dass ein Leben auf Eiderstedt nur mit der Natur möglich ist.

Gemeinsames, abgestimmtes Handeln

Es hat sich die Erkenntnis entwickelt, dass Ziele nur  
gemeinsam mit allen Beteiligten / Betroffenen erreicht werden 
können, sektorale Denkstrukturen sind überwunden.

5.2

5.2 Fallbeispiel Amt Eiderstedt

Die Vision: Eiderstedt im Jahr 2030, Ergebnisse des Workshops 
„Zukunftsvision Eiderstedt“ am 29. Mai 2013 in Garding
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Der Weg zur Umsetzung: 
Der Arbeitskreis Vogelschutzgebiet Eiderstedt als 
gemeinsames, starkes Gremium

Für das Vogelschutzgebiet Eiderstedt besteht bereits ein Arbeitskreis, 
der sich aus Akteuren verschiedener Fachrichtungen und Interessen-
gruppen zusammensetzt. Er hat einen Managementplan mit Maß-
nahmen erarbeitet und begleitet deren Umsetzung. Der Arbeitskreis 
ist ein gutes Beispiel für die Umsetzung eines IKZM. Durch den re-
gelmäßigen Austausch ist er ein Meilenstein zur Konfliktbewältigung 
auf Eiderstedt. Obwohl bereits einige Maßnahmen umgesetzt bzw. 
angestoßen werden konnten, verläuft die Umsetzung des Manage-
mentplanes insgesamt schleppend. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 
Der Arbeitskreis besitzt nach der Erarbeitung des Managementplanes 
keine verbindliche Funktion mehr. Das Vertrauen zwischen den ein-
zelnen Akteuren wächst nur langsam. Die Zusammensetzung ist mit 
einer vergleichsweise geringen Vertretung des Naturschutzes und des 
Tourismussektors zu einseitig. Um ein schlagkräftiges Gremium zur 
Entwicklung Eiderstedts zu bilden, ist es notwendig, den Arbeitskreis 
weiter zu entwickeln und die Zusammenarbeit zu intensivieren.

Institutionalisierung der Organisationsstrukturen

Um zukünftig besser aufgestellt zu sein, sollte sich der Arbeitskreis zu 
einem „lokalen Aktionsbündnis“ für die Halbinsel Eiderstedt weiterent-
wickeln. So können Projekte effektiver entwickelt und umgesetzt und 
Fördermöglichkeiten ermittelt werden. Die lose Form des Arbeitskrei-
ses sollte zu einer festen Organisationsstruktur weiterentwickelt wer-
den, damit er seinen Aufgaben entsprechende Umsetzungskompe-
tenzen und Ressourcen erhält.

Einbezug aller wichtigen Interessengruppen

Eine ausgewogene Beteiligung aller relevanten Interessengruppen auf 
Eiderstedt ist unverzichtbar für einen erfolgreichen Konfliktlösungs-
prozess. Vor allem sollte der Tourismussektor verstärkt einbezogen 
werden, um bisher noch nicht erkannte Synergien zu realisieren. So 
können Landwirte, die den Spagat zwischen erfolgreicher Landwirt-
schaft, Naturschutz und naturnahem Tourismus bereits bewältigen, 
eine neue Sichtweise einbringen und dadurch Vorbehalte bei anderen 
Landwirten abbauen. Um Konflikte bewältigen zu können, ist wie bis-
her eine neutrale Moderation durch das Amt Eiderstedt notwendig. 
Bei besonders konfliktträchtigen Abstimmungen sollte  angestrebt 
werden, einen außenstehenden Dritten als Moderator einzubinden.

Neue Themen – größerer Betrachtungsraum

Der Managementplan für das Vogelschutzgebiet schlägt bereits eine 
Vielzahl an Projekten mit einer naturschutzfachlichen Ausrichtung vor. 
Um Synergien zu realisieren, sollten die Themen des Arbeitskreises 
erweitert werden. Letztlich müssen Projekte immer zum Nutzen aller 
sein! Beispielhaft hierfür können der Aufbau von regionalen Vermark-
tungsstrukturen und ein deutlicherer Fokus auf den Tourismus sein. 
Übergreifendes Ziel sollte es sein, das Vogelschutzgebiet in ein touristi-
sches Konzept für Eiderstedt einzubinden, so wie es auch der Manage-
mentplan vorschlägt. Das Vogelschutzgebiet wird zwar weiterhin im 
Fokus des Arbeitskreises stehen, der Betrachtungsraum sollte jedoch 
erweitert werden und die ganze Halbinsel Eiderstedt einbeziehen. Nur 
so können größere räumliche Bezüge berücksichtigt und Verflechtun-
gen beachtet werden.

5.2

5.2 Fallbeispiel Amt Eiderstedt
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Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Projekte

Eine gemeinsame Strategie für Eiderstedt kann nur Früchte tragen, 
wenn sie über konkrete Maßnahmen und Projekte umgesetzt wird. 
Diese können den Nutzen der Strategie und der gemeinsamen Zu-
sammenarbeit verdeutlichen und das Vertrauen zwischen den Akteu-
ren stärken.
Der Arbeitskreis muss gemeinsame Projekte definieren und ihre Reali-
sierung vorantreiben. Ausgangsbasis dafür kann der Managementplan 
für das Vogelschutzgebiet sein. Allerdings sollten weitere Themenbe-
reiche berücksichtigt werden. Denn es ist essenziell, dass gemeinsa-
me Projekte nicht nur für einen Sektor einen Nutzen bringen, sondern 
möglichst auch positive Effekte für andere Bereiche erzielen. Dies wird 
die Akzeptanz fördern und die Umsetzung erleichtern!
Mögliche Beispiele für gemeinsame Projekte sind ein gemeinsames 
Wassermanagement, die Durchführung eines Grabenräumprogramms 
oder der Aufbau von Vermarktungsstrukturen für regionale Produkte.

Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit

„Tue Gutes und rede darüber!“ Dieses Motto sollte auch für den Ar-
beitskreis gelten. Die Vision eines Selbstverständnisses, dass ein Leben 
und Wirtschaften auf Eiderstedt nur im Einklang mit der Natur mög-
lich ist, kann nämlich nur dann realisiert werden, wenn immer wieder 
über die Belange von Naturschutz und Landwirtschaft informiert wird. 
Dabei dürfen auch deren Wechselwirkungen sowie der Einfluss des 
Klimawandels auf beide Sektoren nicht außen vor gelassen werden. 
Gleichzeitig muss natürlich auch der Nutzen der gemeinsamen Ab-
stimmung vermittelt werden: Die Erfolge umgesetzter Projekte müs-
sen kommuniziert und die Arbeit des Arbeitskreises in die Öffentlich-
keit getragen werden. Beispielsweise können öffentliche Sitzungen zu 
ausgewählten Fragestellungen Transparenz schaffen und Ergebnisse 
einzelner Sitzungen oder Workshops über Presseinformationen be-
kannt gemacht werden.

5.2

5.2 Fallbeispiel Amt Eiderstedt
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Das Fallbeispiel Kieler Förde & Lübecker Bucht mit den Praxispartnern 
Amt Dänischenhagen mit der Gemeinde Strande sowie den Gemein-
den Schönberg, Kellenhusen und Grömitz zählt zu den beliebtesten 
Urlaubsregionen Deutschlands. Der Tourismus ist prägender Wirt-
schaftsfaktor. Des Weiteren spielen in dieser Region die Landwirt-
schaft und die Nahrungsmittelindustrie eine wichtige wirtschaftliche 
Rolle. Die Ostseeküste im Bereich der Fallstudienregion ist eine Aus-
gleichsküste mit hoher natürlicher Dynamik, an der sich Steil- und 
Flachküsten abwechseln. Eine wesentliche Herausforderung besteht, 
angesichts eines steigenden Meeresspiegels und zunehmender 
Sturmintensitäten, in der Gewährleistung des Küstenschutzes. Dane-
ben gibt es weitere Anpassungserfordernisse an den Klimawandel, 
wie die schadlose Abführung zunehmender Niederschläge aus dem 
Binnenland, und die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes.

Ausgangslage

Für den Küstenschutz ergeben sich neue Problemstellungen zum ei-
nen aufgrund des steigenden Meeresspiegels, wodurch eine dauer-
hafte Überfl utung niedrig gelegener Flächen droht, sowie aufgrund 
von höher aufl aufenden Sturmhochwässern, wodurch das kurzfristige 
Überfl utungsrisiko von Infrastrukturen und Siedlungen steigt, aber 
auch vermehrt Schäden an Infrastrukturen sowie Küstenabbrüche auf-
treten. Angesichts dieser Entwicklung wird der Schutz der schleswig-
holsteinischen Ostseeküste künftig nur mit erhöhtem fi nanziellen und 
planerischen Aufwand sicherzustellen sein. Die vom Land Schleswig-
Holstein für den Küstenschutz zur Verfügung gestellten Mittel werden 
langfristig voraussichtlich nicht ausreichen, dieser Herausforderung 
zu begegnen. Schon jetzt sind die Kommunen im Bereich der Regi-
onaldeiche selber für den Küstenschutz zuständig, können dieser 
Verantwortung aber aufgrund fehlender fi nanzieller und technischer 
Ressourcen nur unzureichend nachkommen. Es müssen daher neue 
Wege und alternative Lösungen – sowohl technisch als auch fi nanziell 
– gesucht werden.
Zudem hat für die touristisch geprägten Gemeinden das Strandma-
nagement eine wichtige Bedeutung. Schon heute kommt es in vielen 
Gemeinden zu starker Erosion der Strände, was kostenintensive Sand-
schiebungen und Sandaufspülungen erforderlich macht, die bereits 
jetzt schnon vielfach die Finanzkraft der Gemeinden übersteigen. 
Auch diese Problematik wird sich angesichts eines steigenden Meeres-
spiegels und zunehmender Sturmintensität verstärken. In Anbetracht 
der starken wirtschaftlichen Abhängigkeit vieler Gemeinden vom 
Tourismus muss die Attraktivität der Strände auch langfristig gewähr-
leistet werden. Dazu müssen alternative, fi nanzierbare Lösungsmög-
lichkeiten ermittelt werden, um die zunehmende Sanderosion an den 
Stränden zu verringern.
Bei der Suche nach neuen Wegen in der Küstenentwicklung ist die 
umfassende Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den 
Anforderungen der verschiedenen Handlungsbereiche wie dem Küs-
tenschutz, der intensiven touristischen Nutzung und dem Strandma-
nagement sowie der Binnenentwässerung von eingedeichten Niede-
rungsfl ächen für eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung von 
wesentlicher Bedeutung.

Kieler Förde & Lübecker Bucht

Zukunftsfähige Strategien für die Küstenentwicklung 
angesichts des Klimawandels 

5.3
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Handlungsoptionen

Küstenschutz: Erprobung alternativer Konzepte

Neue Herausforderungen im Küstenschutz erfordern neue Lösungen: 
Langfristig muss der lineare Küstenschutz durch eine flächenhafte 
räumliche Vorsorge ergänzt werden.
 ·  Der natürlichen Küstendynamik muss verstärkt Rechnung getra-

gen werden. Dabei müssen Wechselwirkungen zwischen einzel-
nen Küstenabschnitten berücksichtigt werden.

 ·  Dies erfordert eine planerische Vorsorge durch Landes- und Regi-
onalplanung sowie durch Flächennutzungs- und Bauleitplanung.

 ·  Die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, in denen die 
Bebauung konsequent eingeschränkt wird, sorgt dafür, dass in ge-
fährdeten Küstenbereichen Risiken vermindert werden.

 ·  Kosten-Nutzen-Betrachtungen sind eine Basis zur Beurteilung un-
terschiedlicher Strategien.

 ·  Möglich könnte eine Einteilung der Küsten in Zonen mit unabding-
barem (Siedlungsbereiche), mit reduziertem oder ohne Küsten-
schutz sein.

Gefährdete Infrastrukturen und Siedlungsbestand

Wie soll mit Infrastrukturen umgegangen werden, die durch Meeres-
spiegelanstieg, Sturmfluten oder Küstenabbruch gefährdet sind?
 ·  Bestehende Siedlungen und Infrastrukturen müssen geschützt 

werden.
 ·  Infrastrukturen und Gebäude können so gebaut werden, dass 

eine zeitweise Überflutung keine Schäden verursacht. Dies kann in 
Überschwemmungsgebieten durch die Bauleitplanung festgelegt 
werden.

 ·  Auch wenn Gebiete durch Küstenabbruch oder Meeresspiegelan-
stieg langfristig nicht zu halten sein werden, kann eine Nutzung 
mit einer zeitlichen Beschränkung ermöglicht werden.

 ·  Langfristig kann auch ein Rückbau oder eine Verlagerung von 
Siedlungsstrukturen in einzelnen Gebieten nicht ausgeschlossen 
werden. Das muss frühzeitig unter Betrachtung von Kosten und 
Nutzen diskutiert und es müssen Flächen planerisch für die Verla-
gerung vorgehalten werden.

 ·  Träger von Infrastrukturen und Investoren sollten für die (auch fi-
nanzielle) Vorsorge für zukünftige Risiken einbezogen werden.

 ·  Durch planerische Vorsorge auf der regionalen und kommunalen 
Ebene muss grundsätzlich vermieden werden, neue Bebauung 
und Infrastruktur – und damit neue Gefahrenpotenziale – in ge-
fährdeten Uferzonen zu errichten.

Strandschutz und Strandmanagement

Für das Strandmanagement müssen neue Wege gesucht werden. Ein 
Grund für den Sandverlust in vielen Gemeinden ist der fehlende Sedi-
menttransport entlang der Küste, verursacht u. a. durch die Sicherung 
von Kliffs.
 ·  Buhnen, Molen oder künstliche Riffe sind technische Maßnahmen, 

um den Sand am Strand zu halten. Dadurch wird aber die Sand-
menge insgesamt nicht erhöht, sondern nur die Akkumulation 
und Erosion beeinflusst.

 ·  Eine Aktivierung von befestigten Kliffs kann neuen Sand ins System 
bringen. Andererseits könnten dadurch Infrastrukturen im Kliffbe-
reich langfristig gefährdet werden, zu deren Schutz die Befesti-
gung erfolgte. Hier muss zwischen den Belangen abgewogen und 
im Einzelfall entschieden werden.

 ·  Der Bau einer Mole kann in der einen Gemeinde zu mehr Sand 
führen, der dann aber in einer anderen Gemeinde fehlt. Deshalb 
müssen bei der Anlage von Buhnen und Molen oder bei der Befes-
tigung (oder Aktivierung) von Kliffs Auswirkungen auf andere Ge-
meinden beachtet werden. Dabei sollten auch Möglichkeiten für 
Vorteil-Lasten-Ausgleiche zwischen Gemeinden diskutiert werden.

 ·  An ausgesuchten Stellen kann auf die Entsorgung von Treibsel ver-
zichtet werden. Das mindert die Erosion, erzeugt aber Konflikte mit 
dem Tourismus.

Erarbeitung integrierter Konzepte

Es sind integrierte Konzepte erforderlich, die Strandmanagement, Küs-
tenschutz, Tourismus und Siedlungstätigkeit in den Gemeinden be-
rücksichtigen, dabei auf deren Herausforderungen zugeschnitten sind 
und gleichzeitig übergreifende Wechselwirkungen berücksichtigen.

5.3
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Ein Pilotprojekt zur Erprobung und Umsetzung 
neuer Strategien in der Küstenentwicklung

Die Herausforderungen für die Küstenentwicklung angesichts des Kli-
mawandels im Fallbeispiel sind klar. Und auch Handlungsansätze, um 
ihnen zu begegnen, gibt es mittlerweile. Nur erprobt werden sie aus 
vielfältigen Gründen noch unzureichend: Es fehlt an finanziellen und 
technischen Ressourcen zur Erprobung neuer Ansätze. Das mengeln-
de Problembewusstsein für die künftigen Anforderungen in vielen 
Kommunen sorgt dafür, dass die Herausforderungen nicht konsequent 
angegangen werden. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die Auswir-
kungen des Klimawandels erst in der Zukunft eintreffen und ihr genau-
es Ausmaß noch unsicher ist.
Ein Pilotprojekt für einen ausgewählten Küstenabschnitt könnte diese 
Hemmnisse überwinden und aufzeigen, welche Handlungsansätze Er-
folg versprechend sind, und dabei das Problembewusstsein schärfen. 
Die Ergebnisse könnten auf andere schleswig-holsteinische Küstenre-
gionen an der Ostsee übertragen werden.

Räumlicher Zuschnitt eines Pilotprojektes

Wichtig ist, dass die Beteiligten die neuen Herausforderungen erkannt 
haben und bereits auf der Suche nach neuen Lösungswegen sind. Nur 
dann kann die Umsetzung eines Pilotprojektes, das eine Vorreiterrolle 
von den beteiligten Akteuren verlangt, gelingen. Daher sollten solche 
engagierten Kommunen und Akteure den festen Kern eines Projektes 
bilden.
Die Größe der Pilotregion sollte so gewählt werden, dass räumliche 
Wechselwirkungen berücksichtigt werden können und sich die Part-
ner im Pilotprojekt als gemeinsame Schicksalsgemeinschaft verstehen. 
Die Intensität der Beteiligung kann dann je nach Themenfeld variieren: 
Während ein Teilraum im Strandmanagement große Herausforderun-
gen bewältigen muss, stehen für andere Kommunen eher Fragen der 
Binnenentwässerung im Mittelpunkt.

Interdisziplinäre und ebenenübergreifende Ausrichtung

Anpassung an den Klimawandel ist wie die Küstenentwicklung in-
terdisziplinär und ebenenübergreifend. Daher müssen auch die ein-
gebundenen Akteure verschiedene Fachrichtungen und Ebenen 
vertreten. Einbezogen werden müssen u. a. Küstenschutz, Tourismus, 
Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz.
Die Kommunen sind durch die Veränderungen an der Küste unmittel-
bar betroffen – und zugleich die wesentlichen handelnden Akteure 
vor Ort. Sie müssen das Pilotprojekt mit initiieren und wesentlich ge-
stalten.
Das Land Schleswig-Holstein muss bei der Bearbeitung einer so wich-
tigen Zukunftsfrage wie der Küstenentwicklung unmittelbar einbezo-
gen werden – auch weil die Ergebnisse auf andere Küstenregionen an 
der Ostsee übertragen werden sollten. Es sollten alle Ministerien bzw. 
Landesämter einbezogen werden, deren Interessen und Aufgaben be-
rührt sind.
Daneben sollten – je nach Themenstellung – weitere Akteure einge-
bunden werden. Das können Vereine und Verbände sein, aber auch 
weitere Fachbehörden oder Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen. Ausgewählte engagierte Einzelpersonen können den Prozess als 
Kümmerer befördern.

5.3
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Projektsteuerung und -finanzierung

Ein Pilotprojekt erfordert eine effiziente Steuerung mit klarer Verant-
wortung und eine gewisse finanzielle Ausstattung. Viele der kleineren 
Kommunen an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins werden diese 
Aufgabe nicht leisten können. Steuerung und Prozessverantwortung 
könnten durch das Land oder eine neutrale Einrichtung, z. B. eine Uni-
versität, übernommen werden. Daneben müssen Fördermöglichkei-
ten von Land, Bund und EU gesucht und kreativ genutzt werden. Für 
die Umsetzung von Maßnahmen sollten auch neue Partner wie z. B. 
die ILE-Regionen eingebunden werden.

Umsetzung durch das Klimabündnis Kieler Bucht

Das 2010 gegründete Klimabündnis Kieler Bucht ist bereits ein Bei-
spiel für eine pilothafte Modellregion. Es ist ein Zusammenschluss 
von 20 Kommunen an der Kieler Bucht, AktivRegionen, Landesämtern, 
wissenschaftlichen und touristischen Einrichtungen sowie der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ziel ist es, Maßnahmen zur Klima-
anpassung und zum Klimaschutz im Küstenbereich zu initiieren. Die 
Anschubfinanzierung erfolgte im Rahmen des KLIMZUG-Programms 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Auch auf 
Basis der Arbeit im Projekt KüstenKlima konnte eine weitere Finanzie-
rung bis März 2016 durch das Bundesumweltministerium sicherge-
stellt werden. Damit kann die Arbeit des Klimabündnisses und des 
Vorhabens KüstenKlima im Fallbeispiel Kieler Förde & Lübecker Bucht 
zumindest für den Teil der Kieler Förde weitergeführt werden.

Ein Pilotprojekt an der Lübecker Bucht?

An der Lübecker Bucht fehlt bisher ein Pilotprojekt aus finanziellen 
Gründen, obwohl vor Ort ein großes Interesse daran besteht, neue Lö-
sungen zu ermitteln. Es sollten daher Wege gesucht werden, wie eine 
Finanzierung für ein solches Projekt gesichert werden kann.
Bis dahin sollte die durch das Projekt KüstenKlima erfolgte Vernetzung 
mit dem Klimabündnis Kieler Bucht vertieft werden. Einzelne Akteure 
aus dem Bereich der Lübecker Bucht sollten in das Klimabündnis Kieler 
Bucht eingebunden und informiert werden, um Wissen zu übertragen 
und für die Thematik zu sensibilisieren.

5.3
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Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Klimabündnis Kieler Bucht 
im Internet unter www.klimabuendnis-kieler-bucht.de.
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Das Fallbeispiel Vorpommern erstreckt sich über die Landkreise Vor-
pommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit den Hansestäd-
ten Stralsund und Greifswald. Teile der Inseln Fischland-Darß-Zingst 
und Westrügens in der nördlichen Fallstudienregion gehören zum Na-
tionalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Region ist ländlich 
geprägt und mit Ausnahme des Küstenstreifens nur dünn besiedelt. 
Die Landwirtschaft ist seit jeher der zentrale landschaftsprägende 
und wirtschaftliche Faktor, zunehmend auch durch den Anbau und 
die Verwertung von Energiepfl anzen. Der Tourismus hat sich vor allem 
im Küstenstreifen zum zweiten wirtschaftlichen Standbein der Region 
entwickelt. Daneben weist die Region ein hohes Landschafts- und Na-
turpotenzial auf.
Die Region Vorpommern hat eine Küstenlänge von rund 1.450 km, 
davon gelten bei Sturmfl uten 365 km2 als überfl utungsgefährdet. Zu-
sätzlich stellt der steigende Meeresspiegel, der bis 2100 viele Flächen 
an den Küsten und Flüssen permanent unter Wasser setzen wird, die 
Küstenentwicklung vor Probleme. Der Schutz und die nachhaltige 
Entwicklung der Küsten erweisen sich daher als wichtige Zukunfts-
aufgabe. Seit der Aufstellung des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 1992 haben sich wesentliche Bedingungen für 
die Küstenentwicklung verändert, was eine Anpassung und teilweise 
neue Defi nitionen von Aufgaben, Zuständigkeiten und Schutzgütern 
erfordert. Im Fallbeispiel wurden daher vor allem diese eher organi-
satorischen Fragen bearbeitet und Empfehlungen für sie abgeleitet.

Ausgangslage

Der Klimawandel wird sich in den kommenden Jahrzehnten beschleu-
nigen: Seine Auswirkungen und dabei insbesondere der Anstieg des 
Meeresspiegels und Veränderungen im Niederschlagsgeschehen er-
fordern eine Anpassung der Landnutzung im Küstenbereich Vorpom-
merns. Betroff en sind insbesondere der Küstenschutz, die Wasserwirt-
schaft, die Siedlungsentwicklung sowie Landwirtschaft, Naturschutz 
und Tourismus.
 ·  Durch den Anstieg des Meeresspiegels und höhere Winternie-

derschläge wird es den Wasser- und Bodenverbänden zukünftig 
weder technisch noch fi nanziell möglich sein, alle tiefl iegenden 
Flächen ausreichend zu entwässern. Vernässungen würden aller-
dings eine landwirtschaftliche Nutzung erschweren oder unmög-
lich machen und sich negativ auf die Entwässerung von Siedlungs-
gebieten auswirken. Es muss frühzeitig diskutiert werden, welche 
Handlungsoptionen es gibt, um diesen Problemen zu begegnen.

 ·  Für den Naturschutz stellen Vernässungen und extensivere Nut-
zungsformen eine Chance dar – auch durch die Schaff ung von 
CO2-Senken als Beitrag zum Klimaschutz. Für die Landwirtschaft 
dagegen sind Vernässungen oder sogar eine Aufgabe landwirt-
schaftlicher Flächen allerdings keine Option – auch aufgrund eines 
zunehmenden Flächendrucks, der u. a. aus dem Anbau von Ener-
giepfl anzen als Klimaschutzmaßnahme resultiert.

 ·  Die hohe wirtschaftliche Stellenwert des Tourismus muss bei 
der Küstenentwicklung angemessen berücksichtigt werden. Von 
Bedeutung sind insbesondere die Gefährdung von touristischen 
Infrastrukturen durch den Anstieg des Meeresspiegels und Küs-
tenabbrüche sowie die Sicherung der Strände. Daneben müssen 
Küstenschutzmaßnahmen mit dem Tourismus abgestimmt wer-
den. Durch die zusätzliche Reduzierung der Grundwasserressour-
cen durch den Tourismus tritt bereits heute in einigen Küstenberei-
chen saisonal Wassermangel auf.

 ·  Den Herausforderungen durch den ansteigenden Meeresspiegel 
mit ihren Auswirkungen auf alle Landnutzungen werden die bis-
herigen Ansätze des Küstenschutzes nicht ausreichend gerecht. 
Neben der Sicherung der Küsten muss zukünftig bei der Küsten-
entwicklung auch vermehrt die Anpassung (oder auch Aufgabe) 
von Nutzungen berücksichtigt werden. Dafür müssen die Auswir-
kungen des Klimawandels unter Berücksichtigung der Belange 
aller Sektoren in einem ganzheitlichen Ansatz betrachtet werden. 
Das macht ein gemeinsames Handeln der zuständigen und betrof-

Vorpommern

Konsequenzen des Meeresspiegelanstiegs 
für die Siedlungs- und Landnutzungsentwicklung
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    fenen Akteure auf allen Ebenen und eine Anpassung der bestehen-
den Strukturen, vor allem der Finanzierung und der Zuständigkei-
ten, des Küstenschutzes notwendig.

Handlungsoptionen

Im Rahmen des Projektes KüstenKlima wurde gemeinsam mit den 
eingebundenen regionalen Akteuren ein Positionspapier für die Ge-
bietskörperschaften an der Küste der Region Vorpommern erarbeitet. 
Es stellt Forderungen zur zukünftigen Ausrichtung, Organisation und 
Finanzierung von Küstenschutz und Küstenentwicklung auf. Wesent-
liche Inhalte und Forderungen werden im Folgenden zusammenge-
fasst:

Zukunft des Küstenschutzes und der Küstenentwicklung

Der Schutz von Siedlungen und Flächen vor Überflutungen ist eine 
der wichtigsten Aufgaben der Landes- und Kommunalpolitik in Meck-
lenburg-Vorpommern. Leib und Leben zu sichern hat Priorität, aber 
auch Tourismus und Landwirtschaft sind auf eine nachhaltige Küsten-
entwicklung angewiesen, ebenso müssen Belange von Wasserwirt-
schaft und Naturschutz berücksichtigt werden:
 ·  Die Finanzierung des Küstenschutzes und die Festlegung der Rah-

menbedingungen sollten grundsätzlich in der Zuständigkeit des 
Landes bleiben.

 ·  Die Küstenschutzstrategie des Landes sollte zukünftig transparent 
in enger Abstimmung mit den Kommunen aufgestellt werden.

 ·  Die durch Sturmfluten und Meeresspiegelanstieg entstehenden 
Überflutungsgefahren sollten in der Fortschreibung des Landes- 
und der regionalen Raumentwicklungsprogramme berücksichtigt 
werden.

 ·  Eigenverantwortliches Handeln der von Überflutungen potenziell 
betroffenen Bevölkerung soll gestärkt werden.

Zuständigkeiten im Küstenschutz und in der Küstenentwicklung

Der Küstenschutz ist öffentliche Aufgabe und umfasst alle baulichen 
Maßnahmen zur Sicherung menschlicher Nutzungen an der Küste 
gegenüber Überflutung und Küstenrückgang. Die Zuständigkeit des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern ist allerdings nach § 83 Abs. 1 
Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG MV) auf „im 
Zusammenhang bebaute Gebiete“ beschränkt, die als Schutzgut aber 
bisher nicht eindeutig definiert sind. Splittersiedlungen werden von 
dieser Regelung nicht erfasst, weshalb die Kommunen bzw. die Was-
ser- und Bodenverbände für deren Schutz zuständig sind. Gleiches gilt 
für den Schutz landwirtschaftlicher Flächen.
 ·  Die Zuständigkeiten für die Landesebene und die kommunale 

Ebene sollten explizit geregelt werden. 
 ·  Die Einschränkung des Schutzes auf Gebiete, die im Zusammen-

hang bebaut sind, sollte aufgehoben werden. Beim Schutz von 
Leib und Leben darf es keine unterschiedliche Bewertung der 
Schutzwürdigkeit nur aufgrund des baurechtlichen Status von Ge-
bieten geben.

 ·  Durch eine ausreichende Zuteilung finanzieller Mittel muss ge-
währleistet werden, dass die Aufgaben auf kommunaler Ebene 
vollständig erfüllt werden können. Auch für den Schutz von Ort-
schaften, die nicht im Zusammenhang bebaut sind, können die 
Kommunen nur zuständig sein, wenn ihnen entsprechende Mittel 
zugestanden werden. 

5.4
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Einrichtung von Küstenschutzverbänden

Laut Landeswassergesetz soll der Küstenschutz als öffentliche Aufgabe 
von Küstenschutzverbänden durchgeführt werden (§ 83 Abs. 2 LWaG 
MV). Diese wurden allerdings bisher noch nicht eingerichtet, weshalb 
nach wie vor die Kommunen bzw. die Wasser- und Bodenverbände 
zuständig sind. Sie sind mitunter aber weder fachlich noch finanziell 
in der Lage, dieser Aufgabe in ausreichendem Maße nachzukommen:
 ·  Die Einrichtung von Küstenschutzverbänden, ihre Finanzierung 

und die Übertragung der anstehenden lokalen Aufgaben des Küs-
tenschutzes auf sie sollten geprüft werden.

 ·  Die Küstenschutzverbände könnten integrierte, gemeindeüber-
greifende Strategien zur Küstenentwicklung erstellen und ihre 
Umsetzung begleiten.

 ·  Die Zusammensetzung der Verbände sollte fach- und ebenen-
übergreifend sein.

 ·  Die Finanzierung sollte zumindest teilweise nach dem Vorteilsprin-
zip erfolgen. Für Planungsaufgaben und strategische Plandoku-
mente sollten zudem auch Landesmittel zur Verfügung gestellt 
werden.

Erarbeitung integrierter Strategien zur Küstenentwicklung

Die anstehenden Planungs- und Entwicklungsaufgaben in den Berei-
chen Küstenschutz und -entwicklung haben Wechselwirkungen, die 
über das Gebiet einer einzelnen Gemeinde hinaus reichen und ver-
schiedene fachliche Ebenen betreffen:
 ·  Es sollten integrierte regionale Strategien zur Küstenentwicklung 

erarbeitet und umgesetzt werden, die neben dem Küstenschutz 
auch die Belange von Handlungsfeldern wie Siedlungsentwick-
lung, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Natur-
schutz berücksichtigen.

 ·  Die Strategien sollten unter Berücksichtigung der spezifischen 
Ausgangslage verschiedener Küstenabschnitte und unter Einbe-
ziehung der relevanten Akteure gemeindeübergreifende Hand-
lungsoptionen enthalten. Angesichts der Herausforderung Klima-
wandel müssten sie über die bisherigen klassischen Aufgaben des 
Küstenschutzes hinausgehen.

 ·  Schwerpunkt sollte die mittel- und langfristige Anpassung an den 
steigenden Meeresspiegel sein, wobei die Auswirkungen von 
Sturmfluten und Küstenrückgang berücksichtigt werden müssen. 
Abgestufte Gefährdungskategorien könnten eine Hinweisfunkti-
on für Raumordnungsprogramme, Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne übernehmen.

 ·  Grundlage für integrierte Strategien sollten umfassende Analysen 
der Teilräume sein, um die spezifischen Bedingungen berücksich-
tigen zu können.

5.4
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Weitere Schritte zur Umsetzung

Um den Küstenschutz und eine nachhaltige Küstenentwicklung an-
gesichts der Auswirkungen des Klimawandels und der Anforderungen 
der Fachpolitiken langfristig sicherzustellen, sind auf Landesebene 
und auf kommunaler Ebene folgende Schritte notwendig:

 ·  Erforderlich ist eine Bestandsanalyse des kommunalen und staat-
lichen Küstenschutzes zu Aufgabenspektrum, Zuständigkeiten, 
Ausführungskompetenzen und benötigten Finanzierungsvolu-
men unter Berücksichtigung aktueller fachlicher und rechtlicher 
Gegebenheiten anhand eines konkreten Küstenabschnittes. 

 ·  Auf Basis dieser Analyse sind eine Anpassung der Aufgaben, Struk-
turen, Zuständigkeiten und Finanzierung des Küstenschutzes so-
wie die Einrichtung von Küstenschutzverbänden zu prüfen.

 ·  Die Einrichtung entsprechender Strukturen sollte in Abstimmung 
zwischen kommunaler und Landesebene unter Festlegung der 
Zuständigkeiten, Aufgaben und Finanzausstattung erfolgen.

5.4
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Analyse der Flächennutzung und der Gefährdung durch den Anstieg des Meeresspiegels für die Insel Ummanz. 

Potenzielle Überflutung 
bei Meeresspiegelanstieg 

     um 25 cm

     um 50 cm

Aktuelle Flächennutzung

     Siedlung

     Wald

     Landwirtschaft
Quelle: Regionaler Planungsverband Vorpommern 2013 / Ingenieurplanung-Ost GmbH
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6.1 
Empfehlungen zur Durchführung eines IKZM 

Die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zu Klimaschutz 
und Klimaanpassung untereinander sowie mit weiteren Handlungsfel-
dern im Küstenraum erfordern eine intensive Abstimmung und Koor-
dination, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu mindern.
Die Arbeit in den vier Fallbeispielen im Rahmen des Projektes Küsten-
Klima hat verdeutlicht, dass Integriertes Küstenzonenmanagement 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann und daher in den deut-
schen Küstenzonen angesichts der absehbaren Folgen des Klimawan-
dels intensiviert werden sollte.
Aus der Arbeit in den Fallbeispielen können grundlegende Empfeh-
lungen für einen solchen Prozess abgeleitet werden, die im Folgenden 
dargestellt werden.

Analyse der Ausgangsbedingungen

Grundlage eines IKZM-Prozesses zu Klimaschutz und Klimaanpassung 
sind objektive Bestandsaufnahmen der Ausgangsbedingungen und 
solide Analysen der zu erwartenden Klimafolgen und der regionalen 
oder lokalen Betroffenheit durch den Klimawandel. Durch sie ent-
steht Wissen darüber, was auf die Region zukommt, welcher Hand-
lungsbedarf besteht und welche Konfliktsituationen zu erwarten 
sind. Damit sind sie eine wichtige Handlungs- und Entscheidungshil-
fe bei der Erarbeitung und Abstimmung von Maßnahmen. Daneben 
dienen die Ergebnisse der Analysen der Information und Sensibili-
sierung von Politik und Verwaltung sowie der Bevölkerung, um ein 
Bewusstsein für den bestehenden Handlungsbedarf zu wecken.

6.0 
Empfehlungen 

6.0

6.0 Empfehlungen
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Rückkopplung in die Region
Bei der Erarbeitung der Analysen und bei der anschließenden Diskus-
sion der Ergebnisse und der Ableitung von Handlungsempfehlungen 
müssen die regionalen Akteure einbezogen werden. Sie kennen die 
Region, können die Ergebnisse gewichten und Maßnahmen priorisie-
ren. Daneben wird durch einen Beteiligungsprozess die Akzeptanz der 
Analyseergebnisse und der daraus abgeleiteten Maßnahmen verbes-
sert. Dies alles kann eine rein wissenschaftlich erstellte Analyse ohne 
Rückkopplung in die Region nicht leisten.

Umgang mit Unsicherheiten
Eine große Herausforderung besteht im Umgang mit unvermeidbaren 
Unsicherheiten, z. B. zur Entwicklung des Meeresspiegelanstiegs. Kos-
tenintensive Maßnahmen sind nur auf Basis belastbarer Bestandsauf-
nahmen vertretbar. Diese können und müssen aber nicht immer feste 
Werte liefern, sondern auch angemessene Entwicklungskorridore stel-
len eine angemessene Entscheidungsgrundlage dar. Unsicherheiten 
müssen schon bei der Erstellung der Analysen und ihrer Diskussion, 
aber auch bei der Ableitung von Maßnahmen berücksichtigt werden. 
Dafür sollte die Bandbreite der möglichen Entwicklungen aufgezeigt 
werden. Ein gut geeignetes Instrument dafür sind Szenarien. Auch 
durch die Entwicklung von Maßnahmen, die bei einer größeren Band-
breite der Entwicklung nützlich sind, kann der Umgang mit Unsicher-
heiten erleichtert werden.

Notwendige Unterstützung
Bisher stehen Analysen zur Betroffenheit durch den Klimawandel 
für die meisten Gemeinden und auch regional nicht zur Verfügung. 
Landes- oder Forschungseinrichtungen können Betroffenheits- und 
Gefährdungsanalysen für einzelne Regionen erstellen, die dann den 
Kommunen zugänglich gemacht werden. Hilfreich wäre es, auf Lan-
desebene Ansprechpartner einzusetzen, die vorhandene Informatio-
nen über den Klimawandel und zur Anpassung bündeln, den Kommu-
nen zur Verfügung stellen und weitere Forschungen initiieren.

Solide Ausgangsanalysen bilden eine wichtige Grundlage für die 
Abschätzung des Handlungsbedarfs, die Ableitung von Maßnah-
men und für die Sensibilisierung regionaler Akteure. Ihre Ergebnisse 
müssen innerhalb der Region diskutiert werden.

Abstimmung zwischen Fachverwaltungen 
und Verwaltungsebenen

Da sich der Klimawandel sektorübergreifend auswirkt, müssen auch 
die Reaktionen sektorübergreifend organisiert werden. Relevante 
Handlungsfelder und ihre Wechselwirkungen müssen abgestimmt 
werden, um Synergien nutzen und Konflikte minimieren zu können. 
Daher müssen in ein IKZM alle relevanten und betroffenen Akteure 
einbezogen werden.
Gleichzeitig bestehen bei der Anpassung an den Klimawandel und 
der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen in vie-
len Bereichen wie dem Küstenschutz, der Binnenentwässerung oder 
der Sand- und Kleientnahme räumliche Wechselwirkungen, die häufig 
über die lokale und auch enge regionale Ebene hinausgehen. Daher 
können Lösungen nicht alleine auf kommunaler oder Landkreisebene 
erreicht werden, sondern es muss je nach Handlungsfeld ein regiona-
ler oder sogar überregionaler Bezug gewählt werden. Dies setzt eine 
Abstimmung zwischen den jeweiligen Verwaltungsebenen voraus. 
Ebenso sollte regelmäßig die Landesebene mit eingebunden werden.
Letztlich bedarf es neuer, sektor- und verwaltungsebenenübergrei-
fender Konzepte jenseits des bisher üblichen Planungshandelns. Das 
gilt insbesondere für eine stärkere integrative Ausrichtung des Küs-
tenschutzes im Sinne einer „Küstenentwicklung“. Dabei ist die Klärung 
des Aufgabenspektrums, der Zuständigkeiten und Ausführungskom-
petenzen sowie der Finanzierung zwischen den einzelnen Sektoren 
(z. B. zwischen verschiedenen Landesministerien) und den einzelnen 
Ebenen (z. B zwischen Land und Kommunen) eine besondere Heraus-
forderung. IKZM kann sowohl zur Klärung dieser Fragen als auch zur 
Abstimmung zwischen Sektoren und Ebenen einen wichtigen Beitrag 
leisten. Wichtig ist allerdings, dass am Ende eindeutige Zuständigkei-
ten gegeben und Maßnahmen adressiert sind, damit sie auch umge-
setzt werden.

Ein IKZM zur Abstimmung von Klimaschutz und Klimaanpassung 
untereinander sowie mit weiteren Themenfeldern muss alle rele-
vanten Interessengruppen einbeziehen und über die lokale Ebene 
hinausgehen.

Vernetzung der Akteure

Ein informeller Austausch und eine abgestimmte Erarbeitung von 
Konzepten zwischen allen betroffenen Interessengruppen wie Küsten-
schutz, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Tourismus und Naturschutz 
im Rahmen eines IKZM können einen Beitrag zur Umsetzung von Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung leisten, dabei ent-
stehende Konflikte minimieren und formelle Planungen vorbereiten.
Von den Ländern sollten daher entsprechende regionale oder inter-
kommunale Initiativen initiiert und unterstützt werden. Dies können  
regelmäßig stattfindende Akteurs-Plattformen oder Arbeitskreise, auf 
denen Themen der Küstenentwicklung besprochen werden, „lokale 
Aktionsbündnisse“ mit fester Organisationsstruktur zur Umsetzung 
von Maßnahmen oder institutionalisierte „Küstenschutzverbände“ 
sein, die eine eigene Finanzierung und Umsetzungskompetenz von 
Maßnahmen besitzen, deren thematischer Bezug allerdings über den 
Küstenschutz hinausgehen muss. 
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Methodenhandbuch zur regionalen 
Klimafolgenbewertung in der räumlichen Planung

Um Regionen bei der Erstellung von Analysen zur Betroffenheit 
durch den Klimawandel zu unterstützen, wurde im Rahmen des 
Modellvorhabens der Raumordnung „KlimaMORO“ des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ein 
Leitfaden mit einem webbasierten Tool erarbeitet. Er ermöglicht 
Regionen eine leichtere Zugänglichkeit zu Informationen, Me-
thoden, Standards und Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der 
Datengrundlagen zur Bewertung regionaler Klimafolgen in drei 
Intensitätsstufen.
Weitere Informationen: 
www.bmvbs.de/raumentwicklungsstrategien
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Ein wichtiger Faktor für eine erfogreiche Zusammenarbeit der Akteure 
ist das Vertrauen zwischen ihnen. Hilfreich können, gerade bei vor-
handenen Konflikten, gemeinsame Projekte sein, durch die Synergien 
für alle Akteure und Interessengruppen erzielt werden können. Durch 
gemeinsame Erfolge können Vertrauen aufgebaut, der Nutzen der ge-
meinsamen Zusammenarbeit aufgezeigt und so Akteure zur Versteti-
gung der Abstimmungen motiviert werden.

Eine stärkere Vernetzung der Akteure im Küstenbereich sollte durch 
die Länder initiiert werden. Eine Zusammenarbeit kann in losen Ar-
beitskreisen, fest organisierten Aktionsbündnissen oder institutio-
nalisierten „Küstenschutzverbänden“ erfolgen.

Information und Kommunikation

Die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, den Wirkungen not-
wendiger Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie der 
Küstenentwicklung insgesamt sind komplex. Ohne eine entsprechen-
de Sachkenntnis können die Beteiligten in einem IKZM nicht zielori-
entiert mitwirken. Notwendig sind daher fundierte und gleichzeitig 
verständliche Informationen, um das Bewusstsein der Akteure für 
bestehende Herausforderungen zu schärfen. Diese sind sowohl Vor-
aussetzung für eine aktive Beteiligung als auch für die Akzeptanz und 
Umsetzbarkeit von Maßnahmen. Besondere Sensibilität bei der Infor-
mation im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist auch insofern 
geboten, als die Folgen des Klimawandels langfristig zu betrachten 
sind und immer Unsicherheiten über ihr Ausmaß bestehen bleiben.

Öffentlicher Diskurs
Neben der reinen Vermittlung von Wissen zur Sensibilisierung für das 
Thema sollte ein öffentlicher Diskurs über die Ziele der Entwicklung 
des Küstenraumes und der notwendigen Maßnahmen zu ihrer Errei-
chung angesichts des Klimawandels geführt werden. Dabei sollten 
auch die Risiken angesichts des Klimawandels im Sinne einer Risiko-
kommunikation thematisiert werden. Alle relevanten Akteure müssen 
in diesen Diskurs einbezogen werden und es müssen spezifische lo-
kale Gegebenheiten ebenso wie regionale Zusammenhänge berück-
sichtigt werden.

Modellprojekte
Hilfreich für Information und Kommunikation können pilothafte Mo-
dellregionen sein, in denen bestimmte Maßnahmen mit Modellcha-
rakter ausprobiert und analysiert werden, und die als gutes Praxisbei-
spiel für andere Kommunen dienen können. Das Klimabündnis Kieler 
Bucht ist hierfür ein Beispiel. Die Finanzierung solcher Modellregionen 
sollte von Bund und Ländern unterstützt werden.

Information und Kommunikation dienen der Vermittlung von Wis-
sen und der Sensibilisierung der Akteure. Davon ausgehend müs-
sen in einem öffentlichen Diskurs Ziele der Küstenentwicklung und 
Maßnahmen erarbeitet werden.

Zentrale Koordinierung

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Projekten und Strategien auf 
unterschiedlichen Ebenen zum raumrelevanten Küstenmanagement. 
Daraus folgt zunächst positiv, dass es entsprechend viele Informatio-
nen zum Thema gibt. Auf der anderen Seite zeigt sich aber, dass die 
einzelnen Projekte nicht verknüpft sind und häufig nur Insellösungen 
darstellen. Sie sind oft eher wissenschaftlich orientiert und vernachläs-
sigen die praktische Anwendbarkeit. 
Es gilt, einen regelmäßigen Austausch mit Forschungsprojekten zu 
pflegen, die in der jeweiligen Region tätig sind. Dadurch werden 
nicht nur die Akteure vor Ort über Forschungsaktivitäten informiert, 
sondern es können auch Partizipationsprozesse, die in Forschungs-
projekten einen immer höheren Stellenwert erhalten, vorbereitet und 
erleichtert werden.
Hilfreich könnte auch eine zentrale Einrichtung sein, die vorhandene 
Strategien, Projekte und Erkenntnisse zu den Bereichen Klimaschutz 
und –anpassung sowie IKZM koordiniert, gezielt an Akteure heran-
trägt und Schulungen organisiert. Das Modellprojekt „Küstenkontor“ 
als IKZM-Koordinierungsstelle war ein Ansatz in diesem Sinne. Es wird 
empfohlen, dauerhaft eine weitere Anlauf- und Kontaktstelle für IKZM 
einzurichten. Sie könnte auf Bundesebene angesiedelt, aber auch lan-
desweit organisiert sein.

Um die verschiedenen Aktivitäten bei der Befassung mit dem Kli-
mawandel im Küstenbereich von der lokalen bis zur bundesweiten 
Ebene zu bündeln, erscheint eine zentrale Koordinationsstelle auf 
Landes- oder Bundesebene sinnvoll.

6.1

6.0 Empfehlungen



42     

6.2 
Empfehlungen für die räumliche Planung 

Die räumliche Planung hat entsprechend § 2 Abs. 6 ROG die Aufgabe, 
„den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes […] Rechnung zu 
tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen.“
Entsprechend ihrer integrativen Ausrichtung soll sie dabei die unter-
schiedlichen Ansprüche an den Raum abwägen und koordinieren. 
Dieser Aufgabe wird sie allerdings im Handlungsfeld Klimaschutz und 
Klimaanpassung im Küstenbereich bisher noch nicht umfassend ge-
recht. Das gilt insbesondere für das Thema Klimaanpassung, bei dem 
in Strategiepapieren und Plänen von Bund, Ländern und Regionen 
bisher meistens lediglich Grundsatzaussagen getroffen werden, was 
sicherlich auch der Neuartigkeit der Themenstellung geschuldet ist, 
während im Bereich des Klimaschutzes bereits regelmäßig auch for-
melle Festlegungen zur räumlichen Steuerung getroffen werden, z. B. 
durch die Ausweisung von Eignungsgebieten für die Windenergienut-
zung in Regionalplänen.

Künftig sollten Klimaschutz und Klimaanpassung auf allen Ebenen 
der räumlichen Planung im Küstenbereich mit formellen und infor-
mellen Instrumenten klar implementiert werden.

Konsequente Berücksichtigung von Klimaschutz 
und Klimaanpassung in der räumlichen Planung

Die räumliche Planung hat vielfältige Möglichkeiten, durch ihr Instru-
mentarium zu Klimaschutz und Klimaanpassung beizutragen. Auf Sei-
te 17 und 18 werden hierfür Beispiele aufgeführt.
 ·  Die bestehenden Möglichkeiten müssen zukünftig konsequenter 

genutzt werden. Es gilt, Klimaschutz und Klimaanpassung in allen 
Planungsentscheidungen und auf allen Planungsebenen zu be-
rücksichtigen.

 ·  Um die Effektivität der räumlichen Planung zu steigern, müssen 
formelle Instrumente häufiger und konsequenter angewendet 
werden. Ihre Ausweisung muss allerdings durch informelle Instru-
mente begleitet werden, um Akzeptanz für verbindliche Vorgaben 
zu schaffen. Hierzu eignen sich IKZM-Prozesse. Zudem haben for-
melle Ausweisungen auf einige relevante Handlungsfelder der Kli-
maanpassung und des Klimaschutzes, z. B. auf die Land- und Forst-
wirtschaft, nur einen begrenzten Einfluss. Informelle Instrumente 
alleine haben allerdings nur eingeschränkte Umsetzungsmöglich-
keiten, weshalb auf sie wiederum formelle Ausweisungen folgen 
müssen. Letztlich kommt also einem abgestimmten Zusammen-
wirken beider Instrumente eine zentrale Bedeutung zu.

 ·  Landes- und Regionalplanung kann aufgrund ihrer Querschnitts-
orientierung verschiedene Handlungsfelder und Ansprüche an 
den Raum koordinieren und abwägen sowie formelle Instrumente 
implementieren. Sie kann durch ihre Ausweisungen allerdings nur 
einen Rahmen vorgeben, der anschließend auf der kommunalen 
Ebene umgesetzt werden muss. Ebenso wie Landes- und regio-
nale Ebene müssen daher auch die Kommunen Klimaschutz und 

  Klimaanpassung bei allen raumrelevanten Planungen berücksichti-
gen. Der Zusammenarbeit zwischen Landes-, regionaler und kom-
munaler Ebene kommt dafür eine entscheidende Bedeutung zu.

Klimaschutz und Klimaanpassung sollten in der räumlichen Planung 
auf allen Ebenen und in allen Planungsentscheidungen berücksich-
tigt werden. Notwendig ist dabei eine Kombination von formellen 
und informellen Vorgehensweisen (z. B. durch IKZM) und eine stär-
kere Zusammenarbeit zwischen Landes-, regionaler und kommu-
naler Ebene.

Planerische Vorsorge angesichts des 
steigenden Meeresspiegels

In den Küstenzonen stellt der ansteigende Meeresspiegel ein spezifi-
sches Handlungsfeld für die Klimaanpassung dar. Er erfordert je nach 
regionaler Ausgangssituation einen Ausbau des Küstenschutzes oder 
eine Anpassung sämtlicher Flächennutzungen bis hin zum Rückzug. 
Das erfordert eine räumliche planerische Vorsorge auf allen Ebenen. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Umgang mit gefährdeten 
Siedlungs- und Infrastrukturen – auch in Gebieten, die durch Deiche 
geschützt werden.
 ·  Ein zukünftig notwendiger Ausbau des Küstenschutzes erfordert 

eine planerische Sicherung von Flächen für die Verstärkung oder 
den Neubau von Küstenschutzbauwerken ebenso wie von Abbau-
gebieten möglicher Baumaterialien z. B. zur Klei- und Sandentnah-
me.

 ·  Eine Anpassung von Landnutzungen könnte durch die Auswei-
sung von Vorbehaltsgebieten zur Anpassung an den steigenden 
Meeresspiegel in der Regionalplanung erreicht werden, wie es 
die Region Vorpommern vorschlägt. Für sie sollten regional ab-
gestimmte Entwicklungsoptionen für den Erhalt, die Entwicklung 
oder auch den Rückzug von Siedlungen, Infrastrukturen und Land-
nutzungen erarbeitet werden – unter Koordination von einzelfach-
lichen Interessen des Küstenschutzes, der Wasserwirtschaft, der 
Landwirtschaft und des Naturschutzes.

 ·  Die Schaffung von neuen Risiken in gefährdeten Küstenberei-
chen kann vermieden werden, indem Nutzungsmöglichkeiten 
planerisch eingeschränkt werden, z. B. durch die Ausweisung von 
Hochwasserschutzgebieten. Weitere Möglichkeiten dafür können 
Maßnahmen wie die planerische Sicherung von Regionalen Grün-
zügen sein oder auch die Ausweisung von Baugebietsgrenzen in 
touristischen Schwerpunkträumen, wie es in Schleswig-Holstein 
laut Landesentwicklungsplan (Ziffer 2.4.2 Abs. 1Z) möglich ist.

 ·  Auf kommunaler Ebene können Planungen für Infrastrukturen 
in gefährdeten Bereichen zeitlich befristet werden. So könnte 
z. B. der Bau von touristischen Infrastrukturen zugelassen wer-
den, die sich bereits nach einigen Jahren der Nutzung finanziell 
amortisiert haben. Daneben sollten in der Bauleitplanung ver-
stärkt Vorgaben zur Anpassung von Infrastrukturen und Gebäu-
den festgelegt werden, z. B. zum hochwasserangepassten Bauen.

6.2
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Der ansteigende Meeresspiegel erfordert eine planerische Vorsor-
ge zur Sicherung von Flächen für den Küstenschutz, zur Anpassung 
(und ggf. Aufgabe) von Landnutzungen und Infrastrukturen sowie 
zur Vermeidung neuer Risiken.

Erstellung integrierter Raumentwicklungsstrategien 
und regionaler Teilpläne

Die Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel müssen bei der Raumnutzung und der Flächenplanung 
in einer integrierten Raumentwicklungsstrategie behandelt werden. 
Dabei müssen sämtliche Belange und Interessen abgewogen werden, 
um Nutzungskonflikte zu verhindern oder zumindest zu minimieren, 
was einen hohen Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf erfordert. 
Insbesondere hierzu können informelle Maßnahmen, also auch ein In-
tegriertes Küstenzonenmanagement, einen wichtigen Beitrag leisten.
Für zusammenhängende Küstenabschnitte könnten unter Einbezug 
der relevanten lokalen und regionalen Akteure und unter Berücksich-
tigung der spezifischen regionalen Situation integrierte regionale Teil-
pläne mit passenden Handlungsoptionen inklusive neuer Instrumente 
und Entwicklungsziele, die angesichts der Veränderungen durch den 
Klimawandel in der Küstenentwicklung notwendig werden, erarbeitet 
und ihre Umsetzung vorbereitet werden.

Anforderungen von Klimaschutz und Klimaanpassung sollten in 
einer integrierten Raumentwicklungsstrategie bzw. in integrierten 
regionalen Teilplänen für zusammenhängende Küstenabschnitte 
unter Beteiligung relevanter Akteure im Sinne eines IKZM berück-
sichtigt werden.

Flexibilität

In Anbetracht der langfristigen Entwicklung beim Klimawandel sollte 
geprüft werden, auch Planungsinstrumente langfristig auszurichten. 
Beispielsweise sollten Regionalpläne Entwicklungen bis zum Jahr 2050 
oder 2100 berücksichtigen. Da allerdings erhebliche Unsicherheiten zu 
diesen langfristigen Entwicklungen bestehen, müssen die Pläne flexi-
bel genug sein, um sie regelmäßig an geänderte Bedingungen anpas-
sen zu können. In diesem Zusammenhang ist auf das Instrument des 
§  6 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Gemäß dieser Regelung können von Zie-
len der Raumordnung von vornherein Ausnahmen festgelegt werden, 
ohne dass es im Einzelfall eines aufwendigen Zielabweichungsverfah-
rens gemäß § 6 Abs. 2 ROG bedarf.
Dies ist auch für den Bereich des Naturschutzes relevant, da es hier 
durch den Klimawandel zu Verschiebungen von Arten und wertvollen 
Flächen kommen kann. Verlieren Flächen innerhalb von FFH-Gebieten 
ihre Wertigkeit oder wandern Arten in andere Gebiete, ist zu überle-
gen, inwieweit mit Hilfe des Instrumentariums, das das Naturschutz-
recht bietet, reagiert werden kann. 
Generell ist bei jeder neuen Flächennutzung eine vorausschauende 
Sichtweise ratsam, die mögliche Risiken der Klimaveränderung be-
rücksichtigt. Im Bereich der Landwirtschaft sind hierzu Forschungsak-
tivitäten zu angepasster Landnutzung sinnvoll. Die Eigenverantwor-
tung privater Akteure sollte hervorgehoben werden, ohne aber die 
grundlegende öffentliche Verantwortung für den Schutz der Rechts-
güter in Frage zu stellen.

Angesichts der langfristigen Entwicklung beim Klimawandel ist 
eine Flexibilisierung der räumlichen Planung notwendig.

6.2
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Berücksichtigung von Gefahrenkarten 
in Instrumenten der Raumordnung

Gefahrenkarten zeigen, wo in welcher Intensität mit Naturgefahren 
zu rechnen ist. Beispiele gibt es insbesondere im Bereich des Hoch-
wasserschutzes und des Schutzes vor geogenen Gefährdungen wie 
z. B. Hangstabilitätskarten oder ingenieurgeologischen Gefahrenhin-
weiskarten. Im Rahmen der europäischen Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie müssen die Länder Gefahrenkarten sowie zukünftig 
Hochwasserrisikomanagementpläne für gefährdete Fluss- und Küs-
tenregionen erstellen.
Gefahrenkarten können eine Grundlagen für die räumliche Planung 
sein. Daher sollten auch in Küstenregionen Gefahrenkarten erstellt und 
in Raumordnungspläne integriert werden, um konkrete Siedlungs- 
und Infrastrukturentscheidungen vor Ort vorsorgend optimieren zu 
können. Auf informeller Ebene können Gefahrenkarten Hinweise für 
die kommunale Planung und private Vorhabenträger liefern und ein 
Bewusstsein für Gefahren schaffen.

Gefahrenkarten sollten stärker in formelle und informelle Instru-
mente der Raumordnung integriert werden.

„Climate Proofing“ 

Unter „Climate Proofing“ wird die systematische Berücksichtigung von 
Klima- und Anpassungsaspekten verstanden. Bezogen auf die Raum-
planung bedeutet das, dass raumbezogene Planungen und Maßnah-
men gegenüber den aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des 
Klimawandels resilient und anpassungsfähig gemacht werden. Wäh-
rend bei der UVP oder SUP die Auswirkungen eines Projekts oder einer 
Planung auf die Umwelt geprüft werden und somit in die Abwägung 
einfließen, zielt Climate Proofing darauf ab, die durch den Klimawan-
del möglicherweise veränderten Umweltbedingungen und die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen für ein Projekt zu untersuchen. Es 
empfiehlt sich zu untersuchen, ob und wie eine systematische Prü-
fung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekten bei allen Pla-
nungen und Vorhaben konkret in bestehende Prüfverfahren integriert 
werden kann.

Die Einführung eines Climate Proofings sollte durch den Bund ge-
prüft werden.
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Handel mit Flächenausweisungszertifikaten

Eine Trendwende des Flächenverbrauchs für Siedlungs-, Gewer-
be- und Verkehrszwecke ist auch in den Bundesländern Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 
nicht zu erkennen. Für eine Flächenhaushaltspolitik mit dem Ziel 
der Flächenverbrauchsreduzierung ist es sinnvoll, nicht nur auf 
eine Verbesserung planungs- und steuerrechtlicher Instrumente 
zu setzen, sondern auch neue Instrumente auf ihre Tauglichkeit 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme zu untersuchen. 
Der Charme eines Handelssystems mit Flächenausweisungsrech-
ten besteht darin, dass es eine Obergrenze an zulässiger Flächen-
inanspruchnahme setzt, gleichzeitig den Kommunen im Rahmen 
der kommunalen Planungshoheit den Handel mit den Auswei-
sungszertifikaten erlaubt. Es ist somit ein äußerst treffsicheres 
und effektives Instrument zur Reduzierung der Flächenneuin-
anspruchnahme, das gleichzeitig flexibel ist und die spezifische 
kommunale Situation berücksichtigt.
Weitere Informationen: www.flächenhandel.de

Hochwasser- und Naturschutz

Häufig stehen sich Interessen des Hochwasser- und Naturschut-
zes gegenüber, insbesondere durch die Maßnahmen des tech-
nischen Hochwasserschutzes und der Verbesserung des Hoch-
wasserabflusses. Um die Artenvielfalt zu stärken, könnte daher 
z. B. in die Norm des § 31d WHG (Wasserhaushaltsgesetz) eine 
Klausel aufgenommen werden, wonach naturnahe Maßnahmen, 
soweit diese einen gleichwertigen Hochwasserschutz bieten, bei 
der Hochwasserschutzplanung vorrangig zum Zuge kommen. 
Die notwendigen Voruntersuchungen, um die Folgen für den 
Naturschutz beurteilen zu können, sind bereits im Rahmen der 
Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu leisten. „Soweit die Ziele 
von Natura-2000-Gebieten betroffen sind, sind erhebliche Beein-
trächtigungen nur bei Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen 
gemäß § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG zulässig.“
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In den Fallstudien wurde immer wieder deutlich, dass für die Umset-
zung von Maßnahmen oft die finanziellen Mittel fehlen. In Zeiten knap-
per öffentlicher Haushalte stellt die Finanzierung eine große Hürde dar.
Daher gilt es zum einen, Finanzmittel effizient einzusetzen, wozu Kos-
ten-Nutzen-Analysen beitragen können, und zum anderen, bestehen-
de Fördermöglichkeiten zu nutzen.

Kosten-Nutzen-Analysen

Gerade für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen werden 
häufig keine Mittel bereitgestellt, da oftmals der direkte Nutzen die-
ser Maßnahmen nicht sofort sichtbar wird. In der Diskussion, ob eine 
bestimmte Maßnahme umgesetzt werden soll, wird daher in vielen 
Fällen der Kostenpunkt als Argument gegen eine Umsetzung verwen-
det. Hilfreich können hier Kosten-Nutzen-Analysen sein, die einzelne 
Maßnahmen bewerten.
Für Klimaanpassungsmaßnahmen wurden im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes (UBA) Kosten-Nutzen-Analysen für 28 Fallbeispiele 
durchgeführt (Tröltzsch et al. 2012). Dabei zeigte sich, dass eine Reihe 
von untersuchten Maßnahmen Erfolg versprechend und rentabel sein 
können. Maßnahmen wie grüne Dächer gegen eine Hitzebelastung in 
Städten, die Renaturierung von Auenflächen oder Deichbauten und 
Sandvorspülungen gegen Meeresspiegelanstieg und Überflutungen 
weisen einen höheren Nutzen als Kosten aus. Jedoch ist bei einer rei-

nen Kosten-Nutzen Analyse auch Vorsicht geboten: Klimawirkungen 
können oft nur zum Teil monetarisiert werden und eine unzureichen-
de Datenlage erschwert die Beurteilung der Maßnahmen. Trotzdem 
bietet der Ansatz der Kosten-Nutzen-Analyse einen ersten Schritt in 
Richtung einer systematischen monetären Bewertung von Klimaan-
passungsmaßnahmen und kann eine hilfreiche Entscheidungsgrund-
lage liefern.

Kosten-Nutzen-Analysen können in der Diskussion über die Um-
setzung von Klimaanpassungsmaßnahmen als Entscheidungshilfe 
dienen.

Nationale und europäische Förderinstrumente

Es gibt eine Reihe von Förderprogrammen auf nationaler und europä-
ischer Ebene, die zur Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Klimaanpassung genutzt werden können. Bei den meisten 
Programmen ist allerdings für die Finanzierung ein Eigenanteil not-
wendig. Bei der Planung von Maßnahmen sollte daher genau geprüft 
werden, welche Formen der Finanzierung möglich sind.
Zur Unterstützung der Kommunen wäre eine Koordinierungs- und 
Informationsstelle auf Landesebene sinnvoll. Diese könnte Informati-
onen zu Fördermöglichkeiten und Hilfestellung bei der Antragstellung 
für Kommunen zur Verfügung stellen.

6.3

6.3 
Finanzierung von Maßnahmen
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Fördermöglichkeiten auf nationaler Ebene:
Eines der wichtigsten Finanzierungsinstrumente auf nationaler Ebene 
für Küstenschutzmaßnahmen ist die Gemeinschaftsaufgabe "Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). Den Küsten-
ländern wurden über den Zeitraum von 1973 bis 2008 insgesamt 2,6 
Milliarden Euro GAK-Mittel für Küstenschutzmaßnahmen zur Verfü-
gung gestellt. Daneben werden durch die GAK vornehmlich ländliche 
Räume unterstützt, z. B. durch „Integrierte ländliche Entwicklungskon-
zepte“ (ILEKs). Kommunen und Regionen sollten verstärkt die Möglich-
keit nutzen, in Zusammenarbeit mit den ILE-Regionen Maßnahmen zu 
Klimaschutz und Klimaanpassung in den ILEKs zu positionieren und 
damit Fördermöglichkeiten zu ihrer Umsetzung zu erschließen.
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (BMU) unterstützt Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung. Mit der nationalen Klimaschutzinitiative werden innovati-
ve Klimaschutzprojekte gefördert. Ein weiteres Beispiel ist die Initiative 
‚Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels‘.

Fördermöglichkeiten auf europäischer Ebene:
Der EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) dient der 
Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion der Europäischen 
Union, also dem Abbau von Ungleichheiten zwischen einzelnen eu-
ropäischen Regionen. Interreg ist ein Förderprogramm der EU, das im 
Wesentlichen durch den EFRE finanziert wird. Im Zeitraum von 2014 bis 
2020 wird die fünfte Förderperiode in Kraft treten, wobei Klimawan-
delaspekte Berücksichtigung finden sollen.
LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) ist ein EU-Förder-
instrument für Umwelt- und Naturschutzprojekte. Seit 1992 wurden 
über LIFE mehr als 3.700 Projekte mitfinanziert. In der aktuellen Projekt-

phase LIFE+ (2007 bis 2013) werden Projekte mit insgesamt 2,1 Milliar-
den € gefördert. Auf Basis jährlicher Ausschreibungen werden LIFE+-
Projekte mit maximal 50 Prozent der Projektkosten unterstützt.
Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, die kreativ zur Umset-
zung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ge-
nutzt werden sollten.

Handlungsfeld/

Maßnahme

Wasserwirtschaft/Küstenschutz
Deicherhöhung und 
Sandvorspülung im Küstenschutz

Raumplanung
Gründächer 
(Fallbeispiel Düsseldorf)

Biologische Vielfalt
Renaturierung von Auenlandschaften

Zielzeitpunkt Nutzen 

(Mio. Euro /Jahr)

Kosten 

(Mio. Euro /Jahr)

Nutzen-Kosten-
Verhältnis

Unsicherheit 
der Schätzung

2085

2050

Ab sofort 
(2011-2100)

272

4 bis 8

Gesamter 
Zeitraum:
21 bis 46

110,7

5,7

Gesamter 
Zeitraum:

 13,7 bis 18

2,5 : 1
(je nach Szena-

rio bis 6 : 1)

0,7 : 1
bis

1,4 : 1

1,2 : 1
bis 

3,4 : 1

Mittel

Mittel

Hoch

Beispiele der Kosten-Nutzen-Betrachtung der untersuchten Anpassungsmaßnahmen (Tröltzsch et al. 2012: 185ff.)
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Leitfaden „Fördermöglichkeiten für Kommunen zur Umset-
zung von räumlichen Anpassungsmaßnahmen“

Eine Handreichung zu „Fördermöglichkeiten für Kommunen zur 
Umsetzung von räumlichen Anpassungsmaßnahmen“ ist in Vor-
bereitung und wird voraussichtlich Anfang 2014 veröffentlicht. 
Dieser Leitfaden ist ein Zwischenergebnis des bis November 2014 
laufenden UFOPLAN-Vorhabens „Raum- und Fachplanerische 
Handlungsoptionen zur Anpassung der Siedlungs- und Infra-
strukturen an den Klimawandel – Anforderungen raumbezoge-
ner Umweltplanungen und –strategien zur Weiterentwicklung 
der Planungspraxis“ (Fkz 3711 41 103). Mit der Durchführung die-
ses Projektes hat das Umweltbundesamt das Planungsbüro BKR 
Aachen in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für ökologische 
Raumentwicklung Dresden (IÖR) und dem Institut für Stadtbau-
wesen und Stadtverkehr (ISB) beauftragt.



47    

6.3

Programm

„Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK)

Nationale Klimaschutzinitiative

Förderung von Maßnahmen zur 

Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels

EFRE (Europäischer Fonds für regio-

nale Entwicklung)

Interreg

LIFE+

Themen & Zielgruppe

Wesentliches Element der Natio-

nalen Strategie für die Entwicklung 

ländlicher Räume,

inhaltlicher und finanzieller Kern 

vieler Länderprogramme

Förderungen für die Bereiche 

Bildung, Kommunen, Wirtschaft 

und Verbraucher

Antragsberechtigt: Kommunen, 

Unternehmen, Bildungsträger, 

Vereine und sonstige Institutionen, 

die als Multiplikatoren bei der Be-

wusstseinsbildung, Informations-

vermittlung und der Vernetzung 

von Akteuren wirken

Stärkung der wirtschaftlichen und 

sozialen Kohäsion in der Europä-

ischen Union durch Abbau der 

Ungleichheiten zwischen den 

einzelnen Regionen

Verschiedene Programme 

Für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, z. B.

„Baltic Sea Region“-Programme , 

„The North Sea Region“-Program-

me

Finanzierungsinstrument für Um-

welt- und Naturschutzprojekte

Fördervolumen / Eigenanteil

Förderung von Küstenschutzmaß-

nahmen mit bis zu 70 %

Förderung von 12.300 Projekten 

zwischen 2008 bis 2012

Eigenanteil in der Regel mindes-

tens 35 % der Gesamtsumme

Keine Förderungen durch EFRE di-

rekt, sondern durch die jeweiligen 

Programme, z. B. Interreg

Etat für die kommende Förder-

periode (2014-2020) noch nicht 

veröffentlicht

Thematische Orientierung an der 

EU-Wachstumsstrategie ‚EU 2020‘

Durchschnittliches Projektvolu-

men: 1 Million €, Laufzeiten von 

2 bis 5 Jahre, mindestens 50 % 

Eigenanteil

Weitere Informationen

www.bmelv.de/DE/Landwirt-

schaft/Foerderung-Agrarsozialpoli-

tik/GAK/gak_node.html

www.klimaschutz.de/

www.ptj.de/folgen-klimawandel

ec.europa.eu/regional_policy/the-

funds/regional/index_de.cfm

www.interreg.de

ec.europa.eu/environment/life/

Fördermöglichkeiten auf nationaler und europäischer Ebene

6.0 Empfehlungen
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